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Herzlich willkommen an der Universität Hamburg

Wir freuen uns, Sie als Masterstudierende an den Fachbereichen Sprache, Literatur und Me-
dien I+II (SLM I+II) begrüßen zu dürfen. 

Fachwissenschaftliche Spezialisierungen und interdisziplinäre Vernetzungen machen das 
spezifi sche Profi l unserer Studiengänge aus. Wir bieten Ihnen ein differenziertes und attrak-
tives Studienprogramm, das internationalen Standards entspricht und das Sie mit den neuesten 
Forschungsergebnissen ebenso vertraut macht wie mit den facettenreichen Feldern ange-
wandter Wissenschaft. Daher ist nach dem Studium sowohl eine wissenschaftliche Karriere 
möglich als auch eine Tätigkeit in Berufsfeldern, die ein vertieftes Fachstudium voraussetzen. 
Hamburg als internationale Kultur-, Wirtschafts- und Medienmetropole bietet beste Chancen, 
bereits während des Studiums entsprechende Kontakte zu knüpfen und die im Studium erwor-
benen Qualifi kationen auch in der außeruniversitären Praxis zu erproben. Sie profi tieren dabei 
u. a. von den partnerschaftlichen Verbindungen der sprach-, literatur- und medienwissen-
schaftlichen Fächer an der Universität Hamburg mit den führenden Kultur- und Medieninstitu-
tionen der Hansestadt.

Um individuelle Spezialisierung und Interdisziplinarität zu ermöglichen und zu fördern, 
haben wir in allen unseren Studiengängen drei Studienbereiche eingerichtet: (1) einen Pfl icht-
bereich, der eine fachliche Basis auf hohem Niveau sicherstellt; (2) einen Profi lbereich, der 
eine Spezialisierung in einem der in Hamburg starken Forschungsfelder ermöglicht; und (3) 
einen Wahlbereich, in dem Sie zusätzliche Angebote – auch aus anderen geisteswissenschaft-
lichen Fächern – belegen und dadurch Ihr Portfolio durch sinnvolle Zusatzqualifi kationen er-
gänzen können. 

Mit den Hamburger Spezifi ka – Vielfalt des Angebotes, fachliche Spezialisierung und in-
terdisziplinäre Vernetzung – möchten wir Ihnen einen Zugang zur Welt der Wissenschaft eröff-
nen, der theorie- und anwendungsbezogene Aspekte verknüpft und Sie zugleich dazu befähigt, 
sich in der Scientifi c Community Ihres Faches selbstbewusst zu behaupten. Die Broschüre 
zum Studien gang Germanistische Linguistik soll Sie auf Ihrem Weg durch die Wissenschaft 
leiten. Im ersten Teil dieses Studien- und Modulhandbuches erhalten Sie wichtige allgemeine 
Informationen zum Aufbau und zur Struktur der Master-Studiengänge im Bereich der Sprach-, 
Literatur- und Medienwissenschaften. Im zweiten Abschnitt können Sie sich über die Inhalte 
sowie Studien- und Qualifi kationsziele Ihres Studiengangs informieren. Im Anhang fi nden Sie 
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die für Ihren Studiengang relevanten Rechtstexte, die Prüfungsordnung für Studiengänge mit 
dem Abschluss „Master of Arts“ sowie die Fachspezifi schen Bestimmungen für den Master-
studiengang sowie genauere Informationen zur Studienstruktur sowie die einzelnen Modulbe-
schreibungen. 

Diese Broschüre sollte während Ihres Studiums in den Fachbereichen SLM I+II Ihr stän-
diger Begleiter sein. Das Studien- und Modulhandbuch legt nicht nur verbindlich fest, in wel-
cher Reihenfolge Lehrveranstaltungen besucht und Prüfungen abgelegt werden müssen. Es 
verpfl ichtet auch die Lehrenden zur Einhaltung der in den Rechtstexten formulierten Vorgaben 
für ihren Studiengang. Darüber hinaus soll ihnen diese Broschüre als Leitfaden zur selbststän-
digen Orientierung auf dem Weg zu einem erfolgreichen Master-Examen dienen. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Erfolg 
für den Verlauf Ihres Studiums an der Universität Hamburg.
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Allgemeine Informationen zu MA-Studiengängen

Die Masterprogramme der Fachbereiche SLM I+II sollen den Studierenden in einem zweijäh-
rigen Studium eine vertiefte Kompetenz in der wissenschaftlich-analytischen Auseinanderset-
zung mit Sprachen, Literaturen und / oder Medien vermitteln. Im Folgenden werden die wich-
tigsten Merkmale und die Besonderheiten eines sprach-, literatur- und medienwissen-
schaftlichen Masterstudiums an der Universität Hamburg erläutert. Detaillierte Informationen 
zu den Qualifi kationszielen und zum Studienverlauf  des von Ihnen gewählten Masterpro-
gramms entnehmen Sie bitte dem zweiten Teil dieser Broschüre sowie den prüfungsrecht-
lichen Texten im Anhang. Dort fi nden Sie auch das Studiengangstableau des von Ihnen ge-
wählten Faches und die dazugehörigen Modulbeschreibungen.

1. Grundstruktur der MA-Studiengänge

Alle sprach, literatur- und medienwissenschaftlichen Master-Programme an der Universität 
Hamburg (Ausnahme: MA Romanische Literaturen, MA Griechische und Lateinische Philo-
logie, MA Slavistik) gliedern sich in der Regel in drei Studienbereiche:

1. in einen Pfl ichtbereich, der aus einer Reihe von obligatorisch zu belegenden Modu-
len (Pfl ichtmodule) besteht, die den inhaltlich-thematischen Kern des Master-Pro-
gramms ausmachen, 

2. einen Profi lbereich, in dem sich der/die Studierende aus einer Menge von wahlobli-
gatorischen Modulen (Profi lmodule) einen individuellen Studienverlauf auswählt 
und sich so für eines der angebotenen Fach- oder Forschungsprofi le des Studien-
gangs entscheidet,

3. einen Wahlbereich, in dem die Möglichkeit besteht, frei nach Neigung und Interesse 
im Rahmen des gewählten Programms einen weiteren individuellen Schwerpunkt zu 
setzen oder über den begrenzten Horizont der eigenen Disziplin zu schauen. Dazu 
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können einzelne Lehrveranstaltungen oder Module aus dem Fächerspektrum der 
Universität Hamburg ausgewählt werden. Die sprach-, literatur- und medienwissen-
schaftlichen Angebote, die für den Wahlbereich geöffnet sind, werden im Allgemei-
nen Vorlesungsverzeichnis besonders gekennzeichnet. Bitte beachten Sie, dass die 
meisten Module und Lehrveranstaltungen teilnehmerbeschränkt sind. 

In den viersemestrigen Master-Studiengängen müssen insgesamt 120 Leistungspunkte (LP) 
erworben werden. Auf den Pfl ichtbereich entfallen in der Regel 40 LP, auf den Profi lbereich 
30 LP und auf den Wahlbereich 20 LP. Über eventuell abweichende Verteilungen der Lei-
stungspunkte auf die drei Studienbereiche können Sie sich im zweiten fachspezifi schen Teil 
dieser Broschüre informieren. 

Am Ende jedes Master-Programms, also in der Regel im vierten Fachsemester, steht das 
Abschlussmodul. Es kann belegt werden, wenn alle anderen obligatorischen und wahlobliga-
torischen Module erfolgreich absolviert wurden bzw. eine festgelegte Anzahl von Leistungs-
punkten erworben wurde. Das Abschlussmodul besteht in den sprach, literatur- und medien-
wissenschaftlichen Master-Programmen aus einem Kolloquium (1 SWS), der Anfertigung 
einer Master-Arbeit (Umfang ca. 80 Seiten) sowie einer mündlichen Abschlussprüfung (Dauer 
45 Minuten). Das Abschlussmodul wird mit insgesamt 30 LP kreditiert.

Pfl ichtbereich

40 LP

Profi lbereich

30 LP

Wahlbereich

20 LP

Abschlussmodul

30 LP

Studienbereiche in MA-Programmen der Fachbereiche SLM I und II

2. Hinweise zum Teilzeitstudium

Grundsätzlich können alle sprach-, literatur- und medienwissenschaftlichen Master-Pro-
gramme auch in Form eines Teilzeitstudiums absolviert werden. Der Status eines/einer Teil-
zeitstudierenden kann – durch die Vorlage entsprechender Bescheinigungen und Nachweise – 
im Zuge des Einschreibungs- bzw. Rückmeldungsverfahrens für das jeweils folgende 
Studienjahr beantragt werden. Detaillierte Auskünfte hierzu erteilt das Zentrum für Studie-
rende (www.verwaltung.uni-hamburg.de/vp-1/3/33/Teilzeit.html).

Für Teilzeitstudierende verlängern sich die Fristen, in denen die obligatorischen Modul-
prüfungen abgelegt werden müssen, in der Weise, dass ein Fachsemester zwei Hochschulse-
mestern entspricht. Die Frist, in der die Module eines Fachsemesters erfolgreich zu absolvie-
ren sind, erhöht sich bei einsemestrigen Modulen auf ein Studienjahr. Bei Modulen, die sich 
normalerweise über zwei Semester erstrecken, erhöht sich diese Frist auf zwei Studienjahre. 
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Für das Semester, in dem das Abschlussmodul studiert werden soll, ist ein Teilzeitstudium aus-
geschlossen. 

Es empfi ehlt sich, gemeinsam mit der zuständigen Studiengangsleiterin/dem Studien-
gangsleiter einen individuellen Studienplan zu entwickeln. Dieser Teilzeit-Studienplan sollte 
dem Prüfungsamt unverzüglich mitgeteilt werden. Bitte beachten Sie auch die diesbezüglichen 
prüfungsrechtlichen Vorgaben in den Fachspezifi schen Bestimmungen zu § 4 Abs. 5 (siehe 
Abschnitt 3).

3. Anmeldung zu Modulen und Lehrveranstaltungen

Die Anmeldung zu allen Modulen und Lehrveranstaltungen erfolgt online über das Studien-
Infonetz STiNE. Ihre persönlichen Zugangsdaten mit einer Benutzerkennung sowie einem 
Kennwort werden zusammen mit den Semesterunterlagen vor Aufnahme des Studiums ver-
schickt. Die Anmeldung kann über das Internet (www.stine.uni-hamburg.de) von jedem Ort 
aus erfolgen. Die Anmeldephasen für das Winter- bzw. Sommersemester fi nden Sie unter 
www.info.stine.uni-hamburg.de/anmeldephasen.htm.

► Ausführliche Informationen zu STiNE erhalten Sie im Internet unter der Adresse: www.info.
stine.uni-hamburg.de. Bitte berücksichtigen Sie auch die studiengangs- und fachspezifi schen 
Informationen auf den jeweiligen Internetseiten Ihrer Institute.
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Masterstudiengang 
Germanistische Linguistik 

Der Masterstudiengang Germanistische Linguistik ist im Institut für Germanistik I am Fachbe-
reich Sprache, Literatur, Medien (SLM I) angesiedelt. Das Programm richtet sich vorwiegend 
an Absolventinnen und Absolventen eines ersten berufsqualifi zierenden Studiengangs im Be-
reich der Germanistik (Deutsche Sprache und Literatur), die sich in der MA-Phase intensiv mit 
den verschiedenen Teilbereichen der Linguistik des Deutschen beschäftigen wollen. 

Das Studium bietet Ihnen einen fundierten Überblick über verschiedene Sprachtheorien 
und wissenschaftstheoretische Diskurse sowie Methoden empirischer Forschung. Auf dieser 
Grundlage refl ektieren und befördern Sie die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit ver-
schiedenen Formen sprachlichen Handelns auf Deutsch. Sie erwartet ein vielfältiges For-
schungsumfeld, das von Gebieten wie Spracherwerbs- und -bildungsforschung und Sprach-
lehrforschung über Kognitive Linguistik, Kontaktlinguistik, Sprachtypologie, Pragmatik, 
Soziolinguistik, Sprachpsychologie, Empirische Sprachwissenschaft, Variationslinguistik und 
Regionalsprachenforschung (insbesondere Niederdeutsch) bis zu Medienlinguistik, Compu-
terphilologie, Sprach- und Kommunikationstheorie sowie Deutsch als Fremdsprache bzw. als 
Zweitsprache reicht.

Die Lehrenden des Studiengangs Germanistische Linguistik sind an zahlreichen diszipli-
nären und interdisziplinären Forschungsprojekten und –verbünden beteiligt, so etwa am Son-
derforschungsbereich Mehrsprachigkeit (SFB 538), am hochschulübergreifenden DFG-Pro-
jekt „Sprachvariation in Norddeutschland“ (SiN) sowie an der Förderinitiative 
„Sprachdiagnostik/Sprachförderung“ des Bundesforschungsministeriums. Es bestehen ferner 
zahlreiche Kooperationen mit sprachwissenschaftlichen Forschungs- und Lehreinrichtungen 
in Deutschland (RWTH Aachen, CAU Kiel, LMU München), den übrigen Staaten der Europä-
ischen Union (z. B. Oslo, Utrecht, Groningen, Paris, Modena, Bergamo, Wien) sowie im au-
ßereuropäischen Ausland (z. B. Kairo, Ankara, Tokyo, Melbourne).
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1. Inhalte und Qualifikationsziele 

Zentrale Gegenstände des Studiengangs Germanistische Linguistik sind form- und funktions-
bezogene Erforschungen von Diskursen und Texten in verschiedenen gesellschaftlichen Pra-
xisbereichen und von damit verknüpftem sprachlichem Wissen. Als Grundlage machen Sie 
sich in den Modulen des Pfl ichtbereichs mit linguistischen Problemstellungen und Theoriebil-
dungen, mit der Expertise in diversen sprachwissenschaftlichen Methoden einschließlich lin-
guistischer Empirie vertraut.

Im Profi lbereich des Studiengangs spezialisieren Sie sich durch die Auswahl entspre-
chender Module auf eines der drei angeboten Profi le „Linguistik des Deutschen“ (1), „Deutsch 
als Fremdsprache / Interkulturelle Sprachwissenschaft“ (2) oder „Niederdeutsch“ (3). 

Im Profi l „Linguistik des Deutschen“ erwerben Sie vertiefte theoretisch-methodische 
Kompetenzen und thematische Kenntnisse auf den Gebieten der diskursiven und textuellen 
Kommunikation im Deutschen. Kenntnisse und Kompetenzen zielen auf alle relevanten Pra-
xisbereiche und medialen Zusammenhänge, auf verschiedene Arten und Formen der Fach-
kommunikation und auf die typologischen Eigenschaften des Deutschen. 

Im Profi l „Deutsch als Fremdsprache / Interkulturelle Sprachwissenschaft“ eignen Sie sich 
vertiefte theoretisch-methodische Kompetenzen und thematische Kenntnisse über den Zusam-
menhang von Sprache und Kultur, über individuelle und gesellschaftliche Mehrsprachigkeit, 
über Interkulturalität und Sprachkontakt sowie über die fremd-, zweit- und mehrsprachige 
Charakteristik des Sprachgebrauchs an. 

Im Profi l „Niederdeutsch“ erlangen Sie vertiefte theoretisch-methodische Kompetenzen 
und thematische Kenntnisse in der Analyse der Sprachstrukturen und des Sprachgebrauchs im 
norddeutschen Varietätenspektrum, der regionalen Sprachgeschichte, insbesondere der Ge-
schichte des Niederdeutschen, und der regionalen Kultur in ihren medialen Ausformungen.

2. Studienstruktur

Der viersemestrige Masterstudiengang Germanistische Linguistik gliedert sich in drei ver-
schiedene Studienbereiche, den Pfl ichtbereich (40 LP), den Profi lbereich (30 LP) und den 
Wahlbereich (20 LP).

• Der Pfl ichtbereich des Studiengangs besteht aus insgesamt vier obligatorischen Mo-
dulen (à 10 LP), in denen Sie sich mit zentralen Fragestellungen der Sprachtheorie 
beschäftigen und systematisch Ihre Kompetenzen im Bereich der linguistischen Em-
pirie (z. B. Transkriptionssysteme, Techniken der Feldforschung, Korpuslinguistik 
etc.) ergänzen und vertiefen. Sie widmen sich wichtigen Problemen der Grammatik 
und Pragmatik des Deutschen und erweitern Ihre diesbezüglichen analytischen 
Kompetenzen.

• Im Profi lbereich (3 Module à 10 LP) spezialisieren Sie sich auf einen der drei ange-
botenen Schwerpunkte „Linguistik des Deutschen“, „Deutsch als Fremdsprache / In-
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terkulturelle Sprachwissenschaft“ oder „Niederdeutsch“ und bearbeiten unter Be-
gleitung von Hochschullehrerinnen und -lehrern eigenständig die von Ihnen 
gewählten Forschungsprojekte.

• Im Wahlbereich (20 LP) haben Sie die Möglichkeit, frei nach Neigung und Interesse 
Module und Lehrveranstaltungen aus dem Lehrangebot der Fakultät für Geisteswis-
senschaften zu belegen. Der Wahlbereich dient der Stärkung Ihrer interdisziplinären 
Kompetenzen. Sie erwerben Kenntnisse in anderen Fachdisziplinen und lernen da-
bei, über die Grenzen Ihres eigenen Spezialgebiets hinaus zu denken.

Im letzten Semester des Masterprogramms, also in der Regel im vierten Fachsemester, wird 
das Abschlussmodul belegt. Es besteht aus einem Kolloquium (1 SWS/ 1 LP), der Anfertigung 
einer ca. 80seitigen Masterarbeit (Bearbeitungszeit: fünf Monate; 25 LP), sowie einer 45minü-
tigen mündlichen Abschlussprüfung (4 LP, inkl. Vorbereitungszeit). Bei der Berechnung der 
Endnote des Abschlussmoduls werden die Einzelleistungen mittels Leistungspunkten gewich-
tet. Die so ermittelte Endnote des Abschlussmoduls trägt mit einem Anteil von 25 % zur Ge-
samtnote des MA-Abschlusses bei. Die Ergebnisse der übrigen Modulprüfungen in Pfl icht- 
und Profi lbereich schlagen mit insgesamt 75 % in der Abschlussnote zu Buche.

► Detaillierte Informationen zu den Studien- und Qualifi kationszielen einzelner Module so-
wie zum Studienverlauf entnehmen Sie bitte den Fachspezifi schen Bestimmungen (FSB) für 
den Masterstudiengang Germanistische Linguistik, die Sie in Abschnitt 3 dieser Broschüre 
fi nden. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang unbedingt auch die Rahmenprüfungsord-
nung für Studiengänge mit dem Abschluss „Master of Arts“ (PO M.A.).
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Prüfungsordnung der Fakultät für 
Geisteswissenschaften für Studiengänge mit 
dem Abschluss Master of Arts (M.A.) 
bzw. Magistra Artium / Magister Artium (M.A.)

vom 5. Juli 2006   

Das Präsidium der Universität Hamburg hat am 28. September 2006 die von der Fakultät für 
Geisteswissenschaften am 5. Juli 2006 auf Grund von § 91 Absatz 2 Nummer 1 Hambur-
gisches Hochschulgesetz (HmbHG) vom 18. Juli 2001 (HmbGVBl. S. 171) in der Fassung 
vom 29. Juni 2005 (HmbGVBl. S. 253) beschlossene Prüfungsordnung der Fakultät für Gei-
steswissenschaften für Studiengänge mit dem Abschluss Master of Arts bzw. Magistra Artium/
Magister Artium (M.A.) gemäß § 108 Absatz 1 HmbHG genehmigt.

Präambel
Diese Prüfungsordnung regelt die allgemeine Struktur und das Prüfungsverfahren für alle kon-
sekutiven Studiengänge der Fakultät für Geistes- und Kulturwissenschaften mit dem Ab-
schluss Master of Arts (M.A.) bzw. Magistra Artium / Magister Artium (M.A.); sie wird er-
gänzt durch Fachspezifi sche Bestimmungen für die einzelnen Studiengänge.

§ 1  Studienziel, Prüfungszweck, Akademischer Grad, 
Durchführung des Studiengangs
(1)  Studienziel der Masterstudiengänge ist die Vermittlung von gründlichen Fachkennt-

nissen und der Erwerb einer  vertieften wissenschaftlich-methodischen Qualifi ka-
tion. Die konkreten Studienziele enthalten die Fachspezifi schen Bestimmungen. 

(2)  Durch eine bestandene Masterprüfung wird nachgewiesen, das in den jeweiligen 
Fachspezifi schen Bestimmungen beschriebene Studienziel erreicht zu haben. 
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(3)  Die bestandene Masterprüfung ist ein zweiter berufsqualifi zierender Abschluss, für 
den der akademische Grad Master of Arts bzw. Magistra Artium / Magister Artium 
(M.A.) verliehen wird. 

(4)  Die organisatorische Durchführung der Studiengänge wird in den Fachspezifi schen 
Bestimmungen geregelt.  

(5)  Die Auswahlkriterien und besondere Zugangsvoraussetzungen zum Masterstudium 
sind in gesonderten Satzungen für die jeweiligen Studiengänge geregelt.  

§ 2 Regelstudienzeit
Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich aller Prüfungen, der Masterarbeit, der ggf. in den 
Studiengang eingeordneten berufspraktischen Tätigkeiten und Exkursionen vier Semester. 
Durch das Lehrangebot gemäß den Fachspezifi schen Bestimmungen und die Gestaltung des 
Prüfungsverfahrens ist sicherzustellen, dass das Masterstudium einschließlich sämtlicher Prü-
fungen innerhalb der Regelstudienzeit abgeschlossen werden kann. 

§ 3 Studienfachberatung
(1)  Die Studierenden sind verpfl ichtet, in der Einführungsphase an einer Studienfachbe-

ratung teilzunehmen. Die Studienfachberatung erfolgt in der Regel durch Lehrende 
des Studiengangs. 

(2)  Studierende, die die Regelstudienzeit gemäß § 2 überschritten haben, müssen inner-
halb von zwei Semestern nach dem Ende der Regelstudienzeit an einer Studienfach-
beratung durch Lehrende des Studiengangs teilnehmen, wenn sie nicht bis zum Ende 
dieses Zeitraums zu den noch ausstehenden Prüfungsleistungen angemeldet sind. 
Studierende, die nicht an der Studienfachberatung wegen Überschreiten der Regel-
studienzeit teilnehmen, werden gemäß § 42 Absatz 2 Nummer 7 HmbHG exmatriku-
liert. 

(3)  Für Prüfungsleistungen mit zweifacher Wiederholungsmöglichkeit, für die zum 
Zeitpunkt der Studienfachberatung nach Absatz 2 noch keine Anmeldung erfolgt ist, 
sind mit Zustimmung des Prüfungsausschusses in der Studienfachberatung ange-
messene Termine bzw. Fristen festzulegen. Werden die Termine bzw. Fristen nicht 
eingehalten, gelten die Prüfungsleistungen unbeschadet der Regelung des § 16 Ab-
satz 1 als endgültig nicht bestanden.

§ 4 Studien- und Prüfungsaufbau, Module und Leistungspunkte (LP)
(1)  Die Grundstruktur eines M.A. besteht aus fachspezifi schen Modulen und einem 

freien Wahlbereich.
(2)  Der Masterstudiengang ist modular aufgebaut; Zahl, Umfang, Inhalte der Module 

und die Modulvoraussetzungen sind in den Fachspezifi schen Bestimmungen gere-
gelt. Module können sein: Pfl ichtmodule, die obligatorisch sind, Wahlpfl ichtmodule, 
die aus einem vorgegebenen Katalog von Modulen auszuwählen sind, und frei wähl-
bare Module (Wahlmodule).  
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(3)  Module sind in sich abgeschlossene Lehr- und Lerneinheiten, die in der Regel aus 
mehreren inhaltlich aufeinander bezogenen Lehrveranstaltungen bestehen. In Modu-
len wird eine Teilqualifi kation des Qualifi kationsziels des jeweiligen Studiengangs 
vermittelt. Ein Modul schließt grundsätzlich mit einer Prüfung (Modulprüfung) ab. 
Die Arbeitsbelastung (Präsenz-, Selbststudium und Prüfungsaufwand) für die einzel-
nen Module wird in Leistungspunkten (LP) ausgewiesen. Dabei entspricht 1 Lei-
stungspunkt in der Regel einer Arbeitsbelastung von 30 Stunden. Der Gesamtum-
fang des Studiengangs umfasst einschließlich der Masterarbeit 120 Leistungspunkte. 
Der Erwerb von Leistungspunkten ist an das Bestehen der Modulprüfungen gebun-
den.

(4)  Die Masterprüfung besteht aus Modulprüfungen und der Masterarbeit. Die Fachspe-
zifi schen Bestimmungen können die Masterarbeit auch in einem Abschlussmodul  
mit weiteren Prüfungsleistungen  regeln.  

(5)  Die Bedingungen eines Teilzeitstudiums regeln die Fachspezifi schen Bestim-
mungen des jeweiligen Studiengangs. Voraussetzung ist eine Immatrikulation als 
Teilzeitstudierende bzw. Teilzeitstudierender. Für das Semester, in dem die Ab-
schlussarbeit vorgesehen ist, ist ein Teilzeitstudium ausgeschlossen. Lehrveranstal-
tungen, die nur im Jahresrhythmus angeboten werden, sind bei einem Teilzeitstu-
dium im Regelfall bei der ersten Möglichkeit zu absolvieren. Die Fachspezifi schen 
Bestimmungen treffen für den Studien- und Prüfungsaufbau weitere Regelungen, 
wie z. B. verbindliche Studienpläne oder individuelle Studienvereinbarungen.  

(6)  Das Masterstudium muss grundsätzlich sofort aufgenommen werden. Die Fachspe-
zifi schen Bestimmungen legen fest, bis zu welcher zeitlichen Grenze das Studium 
noch mit Erfolg aufgenommen werden kann.

§ 5 Lehrveranstaltungsarten
Lehrveranstaltungsarten sind insbesondere:

1.  Vorlesungen;
2.  Übungen;
3.  Proseminare/Seminare;
4.  Sprachlehrveranstaltungen; 
5.  Projekte, Projektstudien; Projektseminare; 
6.  Berufspraktika;
7.  Kolloquien.

In den Fachspezifi schen Bestimmungen können weitere Lehrveranstaltungsarten oder Kombi-
nationen von Lehrveranstaltungsarten vorgesehen werden. Die Lehrveranstaltungen werden in 
der Regel in deutscher oder englischer Sprache oder der Zielsprache des Studiengangs abge-
halten. Für Lehrveranstaltungen können die Fachspezifi schen Bestimmungen eine Anwesen-
heitspfl icht vorsehen. Näheres regeln die Fachspezifi schen Bestimmungen. Die Teilnahme an 
Lehrveranstaltungen setzt grundsätzlich eine Anmeldung voraus.
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§ 6 Beschränkung des Besuchs einzelner Lehrveranstaltungen
Die Teilnehmerzahl kann für Module oder einzelne Lehrveranstaltungen beschränkt werden, 
wenn dies zu deren ordnungsgemäßer Durchführung geboten ist. Die Beschränkung muss die 
Kriterien für die Auswahl der Teilnehmer umfassen und  ist in geeigneter Weise bekannt zu 
geben. 

§ 7 Prüfungsausschuss
(1)  Für die Organisation der Prüfungen, die Einhaltung der Bestimmungen dieser Ord-

nung und die weiteren durch diese Prüfungsordnung festgelegten Aufgaben werden 
Prüfungsausschüsse gebildet. Einem Prüfungsausschuss gehören an: Drei Mitglieder 
aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer einschließlich der 
dieser Gruppe zuzuordnenden habilitierten Dozentinnen und Dozenten, ein Mitglied 
aus der Gruppe des akademischen Personals einschließlich der dieser Gruppe zuzu-
ordnenden nicht habilitierten Dozentinnen und Dozenten sowie ein Mitglied aus der 
Gruppe der Studierenden. 

(2)  Die Mitglieder eines Prüfungsausschusses sowie deren Stellvertreterinnen und Stell-
vertreter  werden auf Vorschlag der jeweiligen Gruppe vom  zuständigen Fakultäts-
organ gewählt. Die Amtszeit der Mitglieder und Stellvertreter bzw. Stellvertrete-
rinnen beträgt zwei Jahre, die des studentischen Mitglieds ein Jahr. Die Wiederwahl 
eines Mitglieds ist möglich. Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, wird ein Nachfolger 
für die restliche Amtszeit gewählt. Der Prüfungsausschuss wählt den Vorsitzenden 
oder die Vorsitzende sowie dessen Stellvertreter oder deren Stellvertreterin aus dem 
Kreise der dem Prüfungsausschuss angehörenden Mitglieder der Gruppe der Hoch-
schullehrerinnen und Hochschullehrer.

(3)  Der Prüfungsausschuss tagt nicht öffentlich. Er ist beschlussfähig, wenn mindestens 
drei Mitglieder, darunter der oder die Vorsitzende oder der oder die stellvertretende 
Vorsitzende und ein weiteres Mitglied der Gruppe der Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer anwesend sind. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 
oder der Vorsitzenden. Die studentischen Mitglieder wirken bei der Anrechnung von 
Studien- und Prüfungsleistungen nicht mit. Die Beschlüsse des Prüfungsausschusses 
sind zu protokollieren. 

(4)  Der Prüfungsausschuss kann die Erledigung seiner Aufgaben für alle Regelfälle auf 
die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses übertragen. 

(5)  Der Prüfungsausschuss hat im Zusammenwirken mit dem Dekanat sicherzustellen, 
dass die Studien- und Prüfungsleistungen in den in dieser Ordnung festgesetzten 
Zeiträumen erbracht werden können. Der Prüfungsausschuss sorgt ferner dafür, dass 
die Termine für die Modulprüfungen rechtzeitig festgelegt und bekannt gegeben 
werden.

(6)  Die Mitglieder eines Prüfungsausschusses haben das Recht, den Prüfungen beizu-
wohnen. Dieses Recht erstreckt sich nicht auf die Beschlussfassung über die Note 
und deren Bekanntgabe. 
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(7)  Die Mitglieder eines Prüfungsausschusses und deren Stellvertreter und Stellvertrete-
rinnen unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen 
Dienst stehen, sind sie durch den Vorsitzenden bzw. die Vorsitzende zur Verschwie-
genheit zu verpfl ichten. 

(8)  Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses sind der bzw. dem Stu-
dierenden unverzüglich schriftlich mit Begründung unter Angabe der Rechts-
grundlage mitzuteilen. Der Bescheid ist mit einer Rechtsmittelbelehrung zu verse-
hen. 

(9)  Der Prüfungsausschuss kann Anordnungen, Festsetzungen von Terminen und andere 
Entscheidungen, die nach dieser Ordnung zu treffen sind, insbesondere die Bekannt-
gabe der Melde- und Prüfungstermine sowie Prüfungsergebnisse, unter Beachtung 
datenschutzrechtlicher Bestimmungen mit rechtlich verbindlicher Wirkung durch 
Aushang beim Prüfungsamt, im Internet oder in sonstiger geeigneter Weise bekannt 
machen. 

§ 8 Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und  Prüfungsleistungen
(1) Studienzeiten einschließlich berufspraktischer Tätigkeiten sowie Studien- und Prü-

fungsleistungen an einer Universität oder gleichgestellten Hochschule werden auf 
Antrag des Studierenden angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit gegeben ist. Stu-
dienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen sind gleichwertig, wenn sie 
nach Art, Inhalt und Umfang den Anforderungen des jeweiligen Masterstudiengangs 
im Wesentlichen entsprechen. Dabei wird kein schematischer Vergleich, sondern 
eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung vorgenommen. Eine Anerkennung 
mit Aufl agen ist möglich. 

(2)  Absatz 1 gilt auch für Studienzeiten, Studienleistungen, Prüfungsleistungen, die in 
staatlich anerkannten Fernstudien und an anderen Bildungseinrichtungen, insbeson-
dere im Rahmen von akkreditierten Studiengängen an staatlichen oder staatlich aner-
kannten Berufsakademien sowie an Fachhochschulen erbracht wurden, und für be-
rufspraktische Tätigkeiten. Die Anerkennung von Sprachkenntnissen und 
berufspraktischen Tätigkeiten, die nicht bereits unter Absatz 1 fallen, kann in den 
Fachspezifi schen Bestimmungen geregelt  werden.

(3) Bei der Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen, 
die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland erbracht wurden, sind die von Kul-
tusministerkonferenz und Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzver-
einbarungen sowie Absprachen der Universität Hamburg im Rahmen von Hoch-
schulpartnerschaften bzw. Hochschulkooperationsvereinbarungen zu beachten. 

(4)  Werden Prüfungsleistungen angerechnet, sind die Noten – soweit die Notensysteme 
vergleichbar sind – zu übernehmen und in die Abschlussnote einzubeziehen. Bei 
nicht vergleichbaren Notensystemen wird die Prüfungsleistung mit „bestanden“ aus-
gewiesen. 
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(5)  Über die Anrechnung nach Absatz 1 – 4 entscheidet der Prüfungsausschuss auf An-
trag des bzw. der Studierenden. Dem Antrag sind die für die Anrechnung erforder-
lichen Unterlagen beizufügen. 

(6) Die Anrechnung kann versagt werden, wenn mehr als die Hälfte der Modulprü-
fungen oder die Masterarbeit anerkannt werden soll. Näheres regeln die Fachspezi-
fi schen Bestimmungen.

§ 9 Zulassung zu Modulprüfungen
(1)  Die Teilnahme an den Modulprüfungen setzt eine Anmeldung bei der für das Prü-

fungsverfahren zuständigen Stelle (Prüfungsstelle) voraus. Die Anmeldung zur Mo-
dulprüfung ist nach Ablauf der Anmeldefrist verbindlich. Wer in den Fällen des § 10 
Absatz 1 Satz 2 an einer Prüfung aus Gründen, die er zu vertreten hat, nicht teil-
nimmt oder nicht teilnehmen kann, hat keinen Anspruch auf die dieser Prüfung zuzu-
ordnende  Wiederholungsmöglichkeit. Der Zeitraum für die Anmeldung und das An-
meldeverfahren wird von der Prüfungsstelle in geeigneter Weise bekannt gegeben. 
Der Prüfungsausschuss kann bei einer zweiten Wiederholungsprüfung die Zulassung 
von der Aufl age abhängig machen, dass die oder der Studierende zuvor an einer Stu-
dienfachberatung teilgenommen hat. Ferner kann der Prüfungsausschuss in begrün-
deten Ausnahmefällen bei einer Wiederholungsprüfung eine abweichende Prüfungs-
art festlegen.

(2)  Sofern die Fachspezifi schen Bestimmungen eine Anwesenheitspfl icht bei Lehrver-
anstaltungen vorsehen (vgl. § 5 Satz 4) ist die  regelmäßige Teilnahme an den für das 
Modul vorgesehenen Lehrveranstaltungen Voraussetzung für die Zulassung zu einer 
Modulprüfung und für den Erwerb von Leistungspunkten. Regelmäßig teilgenom-
men hat grundsätzlich, wer nicht mehr als 15 % der Lehrveranstaltungen eines Mo-
duls versäumt hat. Ist die Versäumnis nicht zu vertreten, kann unter Aufl age eine 
Zulassung zum Prüfungstermin erfolgen. Der Grund für die Versäumnis ist glaubhaft 
zu machen, bei  Krankheit  durch ein ärztliches Attest, das der Prüfungsstelle vorzu-
legen ist. In Zweifelsfällen kann sich der Prüfungsausschuss ein ärztliches Attest 
gem. § 16 Absatz 2 vorlegen lassen. Die Aufl age wird von der Lehrperson der 
versäumten Lehrveranstaltungen festgelegt; sie muss geeignet sein, die Nachholung 
des versäumten Lehrstoffs zu dokumentieren. Über Ausnahmen entscheidet der 
Prüfungsausschuss. Näheres regeln die Fachspezifi schen Bestimmungen. Die Anwe-
senheitspfl icht gilt nicht für die Zulassung zu Wiederholungsprüfungen, es sei 
denn, die Qualifi kationsziele des Moduls werden mit anderen Lehrinhalten vermit-
telt. 

(3)  Eine Anmeldung  zu Modulprüfungen setzt grundsätzlich eine Immatrikulation für 
den jeweiligen Studiengang voraus. Diese Immatrikulation gilt auch für die Teil-
nahme an Wahlpfl icht- und Wahlmodulen, die andere Fächer anbieten. Soweit nur 
noch Prüfungsleistungen zu erbringen sind, besteht der Prüfungsanspruch auch für 
Studierende, die für diesen Masterstudiengang an der Universität Hamburg  immatri-
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kuliert gewesen sind. Der Anspruch erlischt zwei Jahre nach der Exmatrikulation. 
Die Prüfung ist dann endgültig nicht bestanden. 

(4)  Eine Zulassung darf nur versagt werden, wenn 
1. die in Absatz 1 genannte Aufl age nicht erfüllt ist, 
2. die in Absatz 2 genannte Voraussetzung nicht erfüllt ist oder die in Absatz 2 ge-
nannte Aufl age nicht erfüllt ist, 
3. die in Absatz 3 genannte Voraussetzung nicht erfüllt ist, 
4. die Zulassungsvoraussetzungen für das Modul nicht vorliegen, 
5. die in der Modulbeschreibung geforderten Studienleistungen nicht erbracht wur-
den oder  
6. der Kandidat bzw. die Kandidatin in demselben Studiengang eine Prüfung endgül-
tig nicht bestanden hat oder in einem in den Fachspezifi schen Bestimmungen ge-
nannten verwandten Studiengang eine Prüfung endgültig nicht bestanden hat oder 
sich in einem Prüfungsverfahren befi ndet. 
Satz 1 Nr. 4 gilt nicht, wenn der Prüfl ing die Prüfungsleistung des vorangegangenen 
Moduls zwar erbracht hat, diese Prüfungsleistung aber noch nicht bewertet worden 
ist. In diesen Fällen ist der Prüfl ing für die nachfolgende Prüfung zuzulassen. 

(5)  Über eine Nicht-Zulassung ist der Kandidat bzw. die Kandidatin unverzüglich zu in-
formieren. 

§ 10 Fristen für Modulprüfungen und Wiederholung von Modulprüfungen
(1)  Für jede Modulprüfung gibt es grundsätzlich – abgesehen von der Regelung des Ab-

satzes 2 Sätze 3 bis 8 – am Ende der Lehrveranstaltungen zwei Prüfungsmöglich-
keiten. Die Fachspezifi schen Bestimmungen können vorsehen, dass die erste Prü-
fungsmöglichkeit wahrgenommen werden muss. Eine Wiederholung fi ndet nur für 
nicht bestandene Modulprüfungen bzw. Modulteilprüfungen statt. Die Wiederho-
lung soll zum nächstmöglichen Prüfungstermin erfolgen. 

(2)  Modulprüfungen für Pfl ichtmodule sind innerhalb von Fristen zu erbringen. Die Fri-
sten ergeben sich aus dem in der jeweiligen Modulbeschreibung angegebenen Fach-
semester zuzüglich der Anzahl von Fachsemestern innerhalb derer das Modul ein 
weiteres Mal absolviert werden kann (Wiederholungsfrist), wobei grundsätzlich 
nicht mehr als vier Prüfungsversuche gewährt werden. 

Werden für Pfl ichtmodule keine Fachsemester angegeben, gilt als Fachsemester 
das Semester zu dem die Anmeldung zur ersten Lehrveranstaltung des Moduls er-
folgt. In diesem Fall gilt Absatz 4 Satz 2; Absatz 6 fi ndet keine Anwendung. In den 
Fachspezifi schen Bestimmungen sind die in einem Semester zu belegenden Module 
anzugeben. 

Fristen können auch an die verbindliche Zuordnung von absolvierten Lehrveran-
staltungen zu Modulen geknüpft werden. Mit der Zuordnung, die spätestens zu dem 
der Lehrveranstaltung folgenden Semester vorzunehmen ist, gelten die in der jewei-
ligen Modulbeschreibung vorgesehenen Fristen. Das Semester der zugeordneten 
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Lehrveranstaltung wird mitgezählt. Durch die Studienorganisation ist sicherzustel-
len, dass innerhalb der Frist drei Prüfungsversuche möglich sind. Lehrveranstal-
tungen können immer nur einem Modul zugeordnet werden. Das Nähere, insbeson-
dere die Anzahl der in einem Semester mindestens zu belegenden Lehrveranstal-
tungen, regeln die Fachspezifi schen Bestimmungen.

(3)  Die Frist kann bei Vorliegen eines besonderen Härtefalls durch den Prüfungsaus-
schuss verlängert werden.  Die Frist ist so zu bemessen, dass jeweils nur eine weitere 
Prüfungsmöglichkeit möglich ist. Der Antrag ist rechtzeitig vor Ablauf der Frist 
beim Prüfungsausschuss zu stellen und schriftlich zu begründen. Bei Krankheit, die 
durch Vorlage eines ärztlichen Attests (vgl. § 16 Absatz 2) nachzuweisen ist, ist dem 
Antrag zu entsprechen. 

(4)  Wird ein Modul, das Voraussetzung für ein anderes Modul ist, erst im dritten oder 
vierten Prüfungsversuch erfolgreich absolviert, verlängert sich die Frist für die Ab-
solvierung des anderen Moduls um die Wiederholungsfrist. Die Fachspezifi schen 
Bestimmungen können die Regelung des Absatzes 2 auch für einzelne Wahl- und 
Wahlpfl ichtmodule vorsehen. Wird eine Modulprüfung nicht fristgemäß erfolgreich 
absolviert, gilt die Modulprüfung als endgültig nicht bestanden, es sei denn der bzw. 
die Studierende hat die Fristversäumnis nicht zu vertreten. Wer in den Fällen des 
Absatzes 2 Sätze 3 bis 8 die in den Fachspezifi schen Bestimmungen vorgesehene 
Mindestanzahl der in einem Semester zu belegenden Lehrveranstaltungen nicht ab-
solviert bzw. die Zuordnung einer Lehrveranstaltung zu einem Modul nicht späte-
stens im folgenden Semester vornimmt, wird so behandelt, als hätte er eine Modul-
prüfung endgültig nicht bestanden, es sei denn er hat dies nicht zu vertreten. 

(5)  Bei einem Teilzeitstudium im Sinne der Immatrikulationsordnung verlängern sich 
die Termine und Fristen in der Weise, dass ein Fachsemester zwei Hochschulseme-
stern entspricht.

(6)  Modulprüfungen für Wahl- und Wahlpfl ichtmodule können, unbeschadet der Rege-
lung des § 3 Absatz 3, zweimal wiederholt werden.

(7)  Wird ein Wahl- oder ein Wahlpfl ichtmodul aus organisatorischen Gründen nicht ein 
zweites Mal angeboten, räumt der Prüfungsausschuss für Studierende, die in einem 
solchen Modul bereits mindestens einen Prüfungsversuch unternommen haben, zwei 
weitere Prüfungsversuche in einem fachlich verwandten Modul ein.   

(8)  Wahlpfl icht- und Wahlmodule können gewechselt werden, soweit nicht eine Frist 
gemäß § 3 Absatz 3 festgelegt wurde.   

§ 11 Nachteilsausgleich für behinderte und chronisch kranke Studierende
(1)  Macht ein Studierender/eine Studierende glaubhaft, dass er bzw. sie wegen einer 

chronischen Krankheit oder einer Behinderung nicht in der Lage ist, die Prüfungslei-
stungen ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form oder innerhalb der in dieser 
Ordnung genannten Prüfungsfristen abzulegen, kann der Vorsitzende bzw. die Vor-
sitzende des Prüfungsausschusses die Bearbeitungszeit für Prüfungsleistungen bzw. 
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die Fristen für das Ablegen von Prüfungen verlängern oder gleichwertige Prüfungs-
leistungen in einer bedarfsgerechten Form gestatten. Entsprechendes gilt für Studi-
enleistungen.

(2)  Bei Entscheidungen der bzw. des Prüfungsausschussvorsitzenden nach Absatz 1 ist 
der Behindertenbeauftragte bzw. die Behindertenbeauftragte gemäß § 88 Absatz 3 
HmbHG zu beteiligen. 

(3)  Zur Glaubhaftmachung einer chronischen Krankheit oder einer Behinderung kann 
die Vorlage geeigneter Nachweise verlangt werden.

§ 12 Prüfende
(1)  Die Bestellung der Prüfer und Prüferinnen erfolgt durch den Prüfungsausschuss nach 

Maßgabe der Bestimmungen des HmbHG in der jeweils geltenden Fassung. 
(2)  Prüfende für die Modulprüfungen sind grundsätzlich die für die Lehrveranstaltungen 

des jeweiligen Moduls verantwortlichen Lehrenden. Über Ausnahmen entscheidet 
der Prüfungsausschuss. Bei nur einer Prüfung und mehreren Lehrenden kann der 
Prüfungsausschuss den für die Prüfung verantwortlichen Lehrenden festlegen. 

(3) Es können auch Prüfer bzw. Prüferinnen bestellt werden, die nicht Mitglieder der 
Universität sind. 

§ 13 Studienleistungen und Modulprüfungen 
(1)  In der Modulbeschreibung kann die Erbringung von Studienleistungen vorgesehen 

werden. Studienleistungen können benotet werden. Eine erfolgreich erbrachte Studi-
enleistung kann in den Fachspezifi schen Bestimmungen als Voraussetzung für eine 
Modulprüfung vorgesehen werden.

(2)  Modulprüfungen fi nden in der von den Prüfern und Prüferinnen gemäß der Modul-
beschreibung festgelegten Form zu den festgesetzten Terminen statt. Für die Modul-
prüfungen können in den Fachspezifi schen Bestimmungen  Modulvoraussetzungen 
vorgesehen werden. 

(3) Die Ablegung einer Modulprüfung setzt voraus, dass die für das Modul vorgese-
henen Lehrveranstaltungen absolviert wurden. Eine Modulprüfung kann als Gesamt-
prüfung (Modulabschlussprüfung) durchgeführt werden oder aus Teilprüfungslei-
stungen bestehen. Die Leistungspunkte eines Moduls werden erworben, wenn alle 
Teilprüfungsleistungen bzw. die Modulabschlussprüfung mit ausreichend (4,0) be-
standen sind.

(4) Für Modulprüfungen können in den Fachspezifi schen Bestimmungen folgende Prü-
fungsarten festgelegt werden:
a) Klausur
Eine Klausur ist eine unter Aufsicht anzufertigende Arbeit, in der vorgegebene Auf-
gaben allein und selbständig nur mit den zugelassenen Hilfsmitteln zu bearbeiten 
sind. Die Dauer einer Klausur beträgt mindestens 45, höchstens 180 Minuten.
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Klausuren können auch in Form von Antwort-Wahl-Verfahren (Multiple Choice) 
durchgeführt werden. 
b) Mündliche Prüfung
Eine mündliche Prüfung ist ein Prüfungsgespräch, in dem die Studierenden darlegen 
sollen, dass sie den Prüfungsstoff beherrschen. Mündliche Prüfungen werden als 
Einzel- oder Gruppenprüfungen durchgeführt. Die Prüfungsdauer soll je Prüfl ing  
mindestens 15 Minuten und höchstens 45 Minuten betragen. Für mündliche Prü-
fungen können die Studierenden Prüfungsgegenstände vorschlagen. Mündliche Prü-
fungen werden von einem Prüfer bzw. einer Prüferin in Gegenwart eines oder einer 
Beisitzenden abgenommen, der bzw. die mindestens die durch die Prüfung festzu-
stellende oder eine gleichwertige Qualifi kation besitzt. Die wesentlichen Gegen-
stände und Ergebnisse der mündlichen Prüfung sind in einem Protokoll festzuhalten. 
Das Protokoll wird von dem bzw. der Prüfenden und dem bzw. der Beisitzenden un-
terzeichnet und zur Prüfungsakte genommen. 
Studierende, die sich zu einem späteren Termin der gleichen Prüfung unterziehen 
wollen, wird die Teilnahme an mündlichen Prüfungen als Zuhörerinnen und Zuhörer 
ermöglicht. Dieses Recht erstreckt sich nicht auf die Beschlussfassung und die Be-
kanntgabe der Note. Der Prüfl ing kann den Ausschluss der Öffentlichkeit beantra-
gen. 
c) Hausarbeit
Eine Hausarbeit ist die schriftliche Ausarbeitung eines vorgegebenen Themas, das 
im Rahmen des betreffenden Moduls behandelt wurde. 
d) Referat
Ein Referat ist der mündliche Vortrag über ein vorgegebenes Thema. Es kann zusätz-
lich eine schriftliche Ausarbeitung des Vortragthemas vorgesehen werden.
e) Praktikumsabschlüsse 
Praktikumsabschlüsse sind erfolgreich erbracht, wenn Studierende die von den ver-
antwortlichen Lehrenden festgelegten experimentellen Arbeiten durchgeführt haben 
und ihre Kenntnisse durch versuchsbegleitende Kolloquien, Protokolle oder schrift-
liche Ausarbeitung nachgewiesen haben. Die Abgabefrist für die schriftlichen Ausar-
beitungen wird vor Beginn der Lehrveranstaltung festgelegt. 
f) Projektabschlüsse
Projektabschlüsse werden erfolgreich erbracht durch eine Vorstellung der Lösungs-
ansätze zum gewählten Thema in Referatsform und/oder einen Abschlussbericht für 
das Projekt.
g) Übungsabschlüsse
Übungen erfordern eine kontinuierliche aktive Teilnahme der Studierenden. Es kann 
die schriftliche Ausarbeitung oder eine sonstige Vorstellung einzelner Übungsaufga-
ben vorgesehen werden. 
h) Exkursionsabschlüsse und Berufspraktikumsabschlüsse
Exkursionen und Berufspraktika werden durch die Fertigstellung eines Berichts über 
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die Ziele und Ergebnisse erfolgreich abgeschlossen. In den Fachspezifi schen Be-
stimmungen können weitere Prüfungsarten festgelegt werden.

(5)  Sind für ein Modul in den Fachspezifi schen Bestimmungen alternative Prüfungs-
arten vorgesehen, wird die jeweilige Prüfungsart zu Beginn der Lehrveranstaltung 
bekannt gegeben. Gleiches gilt für die in Absatz 4 genannten alternativen bzw. optio-
nalen Teile der einzelnen Prüfungsarten. Prüfungen können in deutscher oder eng-
lischer Sprache oder in der Zielsprache abgenommen werden. Näheres regeln die 
Fachspezifi schen Bestimmungen. 

§ 14 Masterarbeit
(1)  Mit der Masterarbeit soll der Nachweis erbracht werden, dass der Kandidat bzw. die 

Kandidatin in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus dem 
jeweiligen Fach selbständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten.

(2)  Die Zulassung zur Masterarbeit ist zu beantragen, wenn alle Module erfolgreich ab-
solviert worden sind, die die Fachspezifi schen Bestimmungen für die Zulassung zur 
Masterarbeit vorsehen und die für diese Module vorgesehene Fachsemesterzahl 
überschritten ist. 

(3)  Für die Zulassung zur Masterarbeit bzw. zu den Prüfungen des Abschlussmoduls gilt 
§ 9 entsprechend. 

(4)  Der Kandidat bzw. die Kandidatin kann mit dem Antrag auf Zulassung Themen und 
Betreuer vorschlagen. Dem Vorschlag für den Betreuer bzw. die Betreuerin ist soweit 
wie möglich und vertretbar zu entsprechen. Auf Antrag vermittelt der Prüfungsaus-
schuss eine Betreuerin bzw. einen Betreuer.

(5)  Die Ausgabe des Themas erfolgt durch den Betreuer bzw. die Betreuerin. Der Zeit-
punkt der Ausgabe und das Thema sowie die beiden Prüfer bzw. Prüferinnen werden 
aktenkundig gemacht. Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb der ersten zwei 
Wochen nach der Ausgabe und nur begründet zurückgegeben werden. Das Thema 
der Masterarbeit kann von dem Betreuer bzw. der Betreuerin auf begründeten Antrag 
zurückgenommen werden,  wenn aus fachlichen Gründen eine Bearbeitung nicht 
möglich ist. In Zweifelsfällen entscheidet die oder der Prüfungsausschussvorsit-
zende. Das neue Thema ist unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von vier Wo-
chen, auszugeben. 

(6)  Die Masterarbeit wird in der Regel in deutscher oder englischer Sprache abgefasst. 
Näheres regeln die Fachspezifi schen Bestimmungen. Die Entscheidung, ob andere 
als die in Satz 1 genannten Sprachen zugelassen werden, trifft der Prüfungsaus-
schuss. 

(7) Die Bearbeitungszeit der Masterarbeit regeln die Fachspezifi schen Bestimmungen in 
einem Bearbeitungsumfang von 15 LP bis 30 LP. Thema, Aufgabenstellung und Um-
fang sind von der Betreuerin bzw. dem Betreuer so zu begrenzen, dass die Frist der 
Bearbeitung eingehalten werden kann. Die Vorsitzende bzw. der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses kann bei begründetem und vor Ablauf der Bearbeitungsfrist 
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gestelltem Antrag eine einmalige Verlängerung der Bearbeitungszeit um maximal 
eine Woche genehmigen. Voraussetzung für eine Verlängerung der Bearbeitungszeit 
ist, dass die Gründe, die die Verlängerung erforderlich machen, nicht von der Kandi-
datin oder dem Kandidaten zu vertreten sind und unverzüglich angezeigt werden.  
Die Begründung für den Verlängerungsbedarf ist von der Kandidatin bzw. von 
dem Kandidaten umfassend schriftlich zu erläutern und zu belegen, bei Krankheit 
durch Vorlage eines ärztlichen Attests (vgl. § 16 Absatz 2). In Fällen außerge-
wöhnlicher Härte kann der Prüfungsausschuss im Einzelfall eine längere Frist ge-
währen. 

(8) Die Masterarbeit ist fristgerecht in dreifacher schriftlicher Ausfertigung sowie  auch 
auf einem geeigneten elektronischen Speichermedium bei der Prüfungsstelle einzu-
reichen. Bei der postalischen Zusendung an die Prüfungsstelle gilt das Datum des 
Poststempels als Abgabedatum. Für die Abgabe bzw. die Einlieferung der Masterar-
beit obliegt dem Prüfl ing die Beweislast. Der Abgabezeitpunkt wird aktenkundig ge-
macht. Bei der Abgabe hat der Kandidat bzw. die Kandidatin schriftlich zu versi-
chern, dass er bzw. sie die Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die 
angegebenen Hilfsmittel - insbesondere keine im Quellenverzeichnis nicht benann-
ten Internet-Quellen - benutzt hat, die Arbeit vorher nicht in einem anderen Prü-
fungsverfahren eingereicht hat und die eingereichte schriftliche Fassung  der auf 
dem elektronischen Speichermedium entspricht. Wird die Arbeit aus Gründen, die 
der Kandidat bzw. die Kandidatin nicht zu vertreten hat, nicht fristgerecht abgege-
ben, entscheidet der Prüfungsausschuss über das weitere Vorgehen; im Regelfall 
wird ein neues Thema ausgegeben, ohne dass dies als Wiederholung gilt. Für diesen 
Fall gilt Absatz 5 Satz 6 entsprechend. Wird die Arbeit aus Gründen die der Kandidat 
bzw. die Kandidatin zu vertreten hat, nicht fristgerecht abgegeben, gilt § 16 Absatz 1. 

(9) Die Masterarbeit ist vom Betreuer bzw. der Betreuerin und einem weiteren Prüfer 
bzw. einer weiteren Prüferin aus dem Kreis der Prüfungsberechtigten (§ 12) schrift-
lich zu beurteilen. Der Erstgutachter muss aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen 
und Hochschullehrer stammen. 

(10) Die Bewertung der Masterarbeit soll von beiden Prüfenden unverzüglich, spätestens 
sechs Wochen nach Einreichung erfolgen. Bei einer überdurchschnittlich hohen An-
zahl von Prüfungsverfahren oder aus vergleichbaren sachlichen Gründen kann der 
Fakultätsrat einen längeren Bewertungszeitraum einräumen. Die Benotung der Ma-
sterarbeit ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der durch die beiden Prüfer bzw. 
Prüferinnen vergebenen Noten unter Berücksichtigung von § 15 Absatz 3. Wird die 
Masterarbeit nur von einem der beiden Prüfenden mit „nicht ausreichend“ (5,0) be-
urteilt, bestellt der bzw. die Vorsitzende des Prüfungsausschusses einen dritten Prü-
fer bzw. eine dritte Prüferin. Beurteilt der Drittgutachter bzw. die Drittgutachterin die 
Arbeit mit mindestens „ausreichend“ (4,0), so wird die Note der Masterarbeit als 
arithmetisches Mittel der drei Beurteilungen, unter Berücksichtigung von § 15 Ab-
satz 3, mindestens aber mit „ausreichend“ (4,0) festgelegt. Beurteilt der Drittgut-
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achter bzw. die Drittgutachterin die Arbeit mit „nicht ausreichend“ (5,0), so gilt diese 
Arbeit insgesamt als mit „nicht ausreichend“ (5,0) benotet.

(11) Die Masterarbeit kann bei einer Gesamtbeurteilung mit „nicht ausreichend“ (5,0) 
einmal wiederholt werden. Die Wiederholung muss in einem Zeitraum von sechs 
Wochen nach Bekanntgabe des negativen Prüfungsergebnisses beantragt werden. 
Eine zweite Wiederholung ist nur in begründeten Ausnahmefällen möglich. Eine 
Rückgabe des Themas der Masterarbeit in der in Absatz 5 Satz 3 genannten Frist ist 
nur zulässig, wenn der Kandidat von dieser Möglichkeit noch keinen Gebrauch ge-
macht hatte. 

§ 15 Bewertung der Prüfungsleistungen
(1) Die Bewertung der Prüfungsleistungen soll unverzüglich, spätestens vier Wochen 

nach der Prüfung erfolgen; § 14 Absatz 10 Satz 2 gilt entsprechend.  Die Noten für 
die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüfern bzw. Prüfe-
rinnen festgesetzt. Für die Bewertung der Prüfungsleistungen sind folgende Noten 
zu verwenden:

1 = sehr gut eine hervorragende Leistung
2 = gut eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen 

liegt
3 = befriedigend eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht
4 = ausreichend eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen genügt
5 = nicht ausreichend eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht 

mehr genügt

(2) Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen können Zwischenwerte durch 
Erniedrigen oder Erhöhen der Noten um 0,3 gebildet werden; die Noten 0,7; 4,3; 4,7 
und 5,3 sind ausgeschlossen.

(3) Setzt sich die Prüfungsleistung eines Moduls aus mehreren Teilleistungen zusam-
men, kann die Note des Moduls aus dem arithmetischen Mittel der Noten der einzel-
nen Prüfungsleistungen oder als ein mittels Leistungspunkten gewichtetes Mittel der 
Noten für die Teilleistungen errechnet werden. Die Noten der Teilprüfungsleistungen 
des Abschlussmoduls können unabhängig von der Leistungspunktverteilung ge-
wichtet werden. Hierbei werden die beiden ersten Dezimalstellen  hinter dem 
Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. Ent-
sprechendes gilt bei der Bewertung einer Prüfungsleistung durch mehrere Prüfende. 
Die Art der Berechnung wird in den Fachspezifi schen Bestimmungen geregelt.



24

ANHANG

Die Note lautet: Von 1,0 bis 1,15 1,0
 über 1,15 bis 1,50 1,3
 über 1,50 bis 1,85 1,7
 über 1,85 bis 2,15 2,0
 über 2,15 bis 2,50 2,3
 über 2,50 bis 2,85 2,7
 über 2,85 bis 3,15 3,0
 über 3,15 bis 3,50 3,3
 über 3,50 bis 3,85 3,7
 über 3,85 bis 4,0 4,0
 über 4,0  5,0.
Für die Masterprüfung wird eine Gesamtnote gebildet. Absatz 3 Satz 2 gilt entspre-
chend.  Die Fachspezifi schen Bestimmungen legen fest, mit welchem Gewicht die 
Noten von Modulprüfungen und die Note der Masterarbeit zur Gesamtnote beitra-
gen. Die Fachspezifi schen Bestimmungen können ferner regeln, dass einzelne (Teil)-
Prüfungsleistungen nicht in die Gesamtnote eingehen

(4) Die Gesamtnote einer bestandenen Masterprüfung lautet:
Bei einem Durchschnitt bis einschließlich 1,50 sehr gut
bei einem Durchschnitt von 1,51 bis einschließlich 2,50 gut
bei einem Durchschnitt von 2,51 bis einschließlich 3,50 befriedigend
bei einem Durchschnitt von 3,51 bis einschließlich 4,00  ausreichend.
Bei überragenden Leistungen kann die Gesamtnote „Mit Auszeichnung bestanden“ 
erteilt werden. Näheres regeln die Fachspezifi schen Bestimmungen.  

(5) Diese Note wird durch eine ECTS-Note nach den jeweils geltenden Bestimmungen 
ergänzt. 

§ 16 Versäumnis, Rücktritt
(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend” (5,0) bewertet, wenn der Prüf-

ling ohne triftigen Grund einen Prüfungstermin oder eine Prüfungsfrist im Sinne die-
ser Ordnung versäumt, nach Beginn einer (Teil)Prüfung zurücktritt oder eine schrift-
liche Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorgesehenen Bearbeitungszeit beginnt 
oder erbringt. 

(2) Der für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachte Grund muss dem Prü-
fungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 
Bei Krankheit des Prüfl ings ist ein ärztliches Attest vorzulegen. Dieses muss Anga-
ben enthalten über die von der Erkrankung ausgehende körperliche bzw. psychische 
Funktionsstörung, die Auswirkungen der Erkrankung auf die Prüfungsfähigkeit des 
Prüfl ings aus medizinischer Sicht, den Zeitpunkt des dem Attest zugrunde liegenden 
Untersuchungstermins sowie der ärztlichen Prognose über die Dauer der Erkran-
kung. Wird der Grund anerkannt, so wird der nächstmögliche Prüfungstermin festge-
setzt. Bereits vollständig erbrachte Teilprüfungsleistungen werden angerechnet. 
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Nach Beendigung einer Prüfungsleistung können Rücktrittsgründe nicht mehr gel-
tend gemacht werden.

(3) Schutzvorschriften zum Schutz der erwerbstätigen Mutter (MuSchG) sind auf An-
trag der Kandidatin zu berücksichtigen. Gleiches gilt für Anträge des Kandidaten 
bzw. der Kandidatin für die Fristen der Elternzeit nach dem Gesetz zum Erziehungs-
geld und zur Elternzeit (BErzGG). § 16 Absatz 2 Sätze 5 bis 6 gelten entsprechend.

§ 17 Täuschung, Ordnungsverstoß
(1) Versucht der oder die Studierende das Ergebnis einer Prüfungsleistung durch Täu-

schung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinfl ussen, wird die Prü-
fungsleistung mit „nicht ausreichend“ (5,0) bzw. „nicht bestanden“ bewertet. Zu den 
nicht zugelassenen Hilfsmitteln gehören bei Klausuren und mündlichen Prüfungen. 
z. B. Mobiltelefone. Gleiches gilt für Prüfungsleistungen von Studierenden, die ihre 
Prüfungsergebnisse während des Prüfungsverfahrens anderen zur Verfügung stellen, 
ohne dass dies ausdrücklich vorgesehen ist.

(2) Bei einer Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel i.S.d. Absatz 1 
während und nach Austeilung von Prüfungsaufgaben, wird der Prüfl ing von der Fort-
setzung der Prüfungsleistung nicht ausgeschlossen. Der oder die jeweilige Auf-
sichtsführende fertigt über das Vorkommnis einen Vermerk, den er oder sie nach Ab-
schluss der Prüfungsleistung unverzüglich dem bzw. der Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses vorlegt. Der Prüfl ing wird unverzüglich über den gegen ihn er-
hobenen Vorwurf unterrichtet. Die Entscheidung über das Vorliegen eines Täu-
schungsversuches trifft das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses. Dem 
Prüfl ing ist zuvor Gelegenheit zur Äußerung zu geben.

(3) Hat ein Prüfl ing bei einer Prüfungsleistung getäuscht und wird diese Tatsache erst 
nach Ablegen der Prüfung bekannt, kann die Note entsprechend Absatz 1 berichtigt 
und die Masterprüfung gegebenenfalls für nicht bestanden erklärt werden. Das un-
richtige Zeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein neues zu erteilen. Mit dem 
unrichtigen Zeugnis ist auch die Masterurkunde einzuziehen, wenn die Masterprü-
fung auf Grund einer Täuschung für „nicht bestanden“ erklärt wurde. Eine Entschei-
dung nach Satz 1 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des Zeugnisses 
ausgeschlossen.

(4) Ein Prüfl ing, der den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von dem je-
weiligen Prüfer oder Aufsichtsführenden bzw. der jeweiligen Prüferin oder Auf-
sichtsführenden von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; 
in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ be-
wertet. In schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss den Prüfl ing von der 
Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen.

(5) Bei den Entscheidungen nach den Absätzen 1, 3 und 4 kann der Prüfl ing eine Über-
prüfung durch den Prüfungsausschuss verlangen. Der Antrag muss unverzüglich ge-
stellt werden. 
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§ 18  Endgültiges Nichtbestehen der Masterprüfung
(1) Die Masterprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn

a) in den Fällen des § 10 Absatze 2 Sätze 7 bis 11 die in den Fachspezifi schen Be-
stimmungen vorgesehene Mindestanzahl der in einem Semester zu belegenden Lehr-
veranstaltungen nicht absolviert wird bzw. die Zuordnung einer Lehrveranstaltung 
zu einem Modul nicht spätestens im folgenden Semester vorgenommen wird,  es sei 
denn der bzw. die Studierende hat dies nicht zu vertreten. 
b) eine Modulprüfung nicht fristgemäß absolviert wird, es sei denn der bzw. die Stu-
dierende hat die Fristversäumnis nicht zu vertreten;
c) eine Modulprüfung auch in ihrer letzen Wiederholung mit „nicht ausreichend 
(5,0) bewertet wurde oder als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet gilt; 
d) die Masterarbeit auch in ihrer letzten Wiederholung mit „nicht ausreichend“ (5,0) 
bewertet wurde oder als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet gilt.

(2) Ist die Masterprüfung endgültig nicht bestanden, stellt der oder die Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses einen Bescheid mit Angaben aller Prüfungsleistungen und den 
Gründen für das Nichtbestehen der Masterprüfung aus. Der Bescheid ist mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und dem oder der Studierenden bekannt zu ge-
ben.

§ 19 Widerspruchsverfahren
Widersprüche gegen das Prüfungsverfahren und gegen Prüfungsentscheidungen sind, sofern 
eine Rechtsmittelbelehrung erteilt wurde, innerhalb eines Monats, sonst innerhalb eines Jahres 
nach Bekanntgabe bei dem oder der Vorsitzenden des Prüfungsausschusses einzulegen. Der 
Widerspruch sollte schriftlich begründet werden. Hilft der Prüfungsausschuss dem Wider-
spruch nicht oder nicht in vollem Umfang ab, so ist er dem Widerspruchsausschuss der Uni-
versität zuzuleiten. 

§ 20 Zeugnis, Urkunde und Diploma Supplement
(1) Über die bestandene Masterprüfung soll unverzüglich, möglichst innerhalb von vier 

Wochen nach Bestehen der letzten Prüfungsleistung, ein Zeugnis ausgestellt werden. 
Das Zeugnis enthält Angaben über die absolvierten Module einschließlich der er-
zielten Noten und erworbenen Leistungspunkte, das Thema und die Note der Master-
arbeit, die Gesamtnote und die insgesamt erreichten Leistungspunkte. Das Zeugnis 
ist von dem oder der Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen und 
mit dem Siegel der Universität Hamburg zu versehen. Das Zeugnis trägt das Datum 
des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht worden ist. 

(2) Zusätzlich zu dem Zeugnis erhält der Kandidat bzw. die Kandidatin die Urkunde mit 
dem Datum des Zeugnisses. Darin wird die Verleihung des Master-Grades beurkun-
det. Die Urkunde wird durch die Dekanin bzw. den Dekan unterzeichnet und mit 
dem Siegel der Universität Hamburg versehen. Auf Antrag des Prüfl ings wird der 
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Urkunde zusätzlich eine englischsprachige Übersetzung beigefügt.
(3) Darüber hinaus stellt der Prüfungsausschuss ein Diploma-Supplement aus.

§ 21 Ungültigkeit der Masterprüfung, Behebung von Prüfungsmängeln
Waren die Voraussetzungen für die Ablegung einer Prüfungsleistung nicht erfüllt, ohne dass 
der Prüfl ing hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach der Aushändigung des 
Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfungsleistung geheilt. 
Hat der Prüfl ing vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, dass er die Prüfungsleistung ablegen konnte, 
so kann die Prüfungsleistung für „nicht ausreichend“ (5,0) und die Masterprüfung für „nicht 
bestanden“ erklärt werden. Dem Prüfl ing ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äuße-
rung zu geben. § 16 Absatz 3 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

§ 22 Einsicht in die Prüfungsakten
Bis zu einem Jahr nach Abschluss der einzelnen Modulprüfungen  wird vom Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses auf schriftlichen Antrag des Prüfl ings in angemessener Frist Einsicht in 
seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf bezogenen Gutachten und die Prüfungsproto-
kolle gewährt, soweit diese nicht bereits ausgehändigt worden sind.  

§ 23 In-Kraft-Treten
Diese Ordnung tritt am Tage nach der Genehmigung durch das Präsidium der Universität  in 
Kraft. Sie gilt erstmals für Studierende, die ihr Studium zum Wintersemester 2006/2007 auf-
nehmen.

Hamburg, den 28. September 2006
Universität Hamburg
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Fachspezifische Bestimmungen 
für den Masterstudiengang 
Germanistische Linguistik 

Vom 3. September 2008  [Nicht amtliche Fassung]

Das Präsidium der Universität Hamburg hat am 19. März 2009 die von der Fakultät für Gei-
steswissenschaften am 3. September 2008 auf Grund von § 91 Absatz 2 Nummer 1 des Ham-
burgischen Hochschulgesetzes (HmbHG) vom 18. Juli 2001 (HmbGVBl. S. 171) in der Fas-
sung vom 6. Februar 2008 (HmbGVBl. S. 64) beschlossenen Fachspezifi schen Bestimmungen 
für den Masterstudiengang Germanistische Linguistik als Fach eines Studienganges mit dem 
Abschluss „Master of Arts“ (M.A.) gemäß § 108 Absatz 1 HmbHG genehmigt.

Präambel

Diese Fachspezifi schen Bestimmungen ergänzen die Regelungen der Prüfungsordnung der Fa-
kultät für Geisteswissenschaften der Universität Hamburg für Studiengänge mit dem Ab-
schluss Master of Arts (M.A.) bzw. Magistra Artium/Magister Artium (M.A.) vom 5. Juli 2006 
und beschreiben die Module für den Masterstudiengang Germanistische Linguistik.

I. Ergänzende Bestimmungen

Zu § 1 Studienziel, Prüfungszweck, Akademischer Grad, 
Durchführung des Studiengangs

Zu § 1 Absatz 1

Der MA-Studiengang Germanistische Linguistik ist forschungsorientiert und vermittelt um-
fassende und vertiefte Kenntnisse auf dem Gebiet der germanistischen Linguistik. Ziel ist es, 
die Studierenden zu empirisch-refl ektierter, wissenschaftlicher Auseinandersetzung mit For-
men sprachlichen Handelns auf Deutsch synchron und diachron, regional und standardsprach-
lich, interkulturell und mehrsprachig sowie im Kontrast zu anderen Sprachen des europäischen 
und außereuropäischen Raumes zu befähigen. Neben der Vertrautheit mit linguistischen Pro-
blemstellungen und Theoriebildungen, Expertise in diversen linguistischen Methoden ein-
schließlich vielfältiger Erfahrungen mit linguistischer Empirie, sind form- und funktionsbezo-
gene Erforschungen von Diskursen und Texten in verschiedenen gesellschaftlichen 
Praxisbereichen und von damit verknüpftem sprachlichem Wissen zentrale Gegenstände des 



29

FACHSPEZIFISCHE BESTIMMUNGEN GERMANISTISCHE LINGUISTIK

Studiengangs. Das Studium bietet den Studierenden im Pfl ichtbereich einen fundierten Über-
blick über verschiedene Sprachtheorien und wissenschaftstheoretische Diskurse sowie Metho-
den empirischer Forschung. 
Im Profi lbereich erlaubt der Studiengang eine Spezialisierung in einem der drei Bereiche

- Profi l I Linguistik des Deutschen;
- Profi l II Deutsch als Fremdsprache / Interkulturelle Sprachwissenschaft;
- Profi l III Niederdeutsch.

Ziele des Profi ls I Linguistik des Deutschen sind vertiefte theoretisch-methodische Kompe-
tenzen und thematische Kenntnisse auf den Gebieten der diskursiven und textuellen Kommu-
nikation im Deutschen für alle relevanten Praxisbereiche und medialen Zusammenhänge, über 
Arten und Formen der Fachkommunikation und über die typologischen Eigenschaften des 
Deutschen.

Ziele des Profi ls II Deutsch als Fremdsprache / Interkulturelle Sprachwissenschaft sind 
vertiefte theoretisch-methodische Kompetenzen und thematische Kenntnisse über den Zusam-
menhang von Sprache und Kultur, über individuelle und gesellschaftliche Mehrsprachigkeit, 
über Interkulturalität und Sprachkontakt sowie über die fremd-, zweit- und mehrsprachige 
Charakteristik des Sprachgebrauchs.

Ziele des Profi ls III Niederdeutsch sind vertiefte theoretisch-methodische Kompetenzen 
und thematische Kenntnisse auf den Gebieten der Analyse der Sprachstrukturen und des 
Sprachgebrauchs im norddeutschen Varietätenspektrum, der regionalen Sprachgeschichte, ins-
besondere der Geschichte des Niederdeutschen, und der regionalen Kultur in ihren medialen 
Ausformungen.

Das Studium befähigt zu einer wissenschaftlichen Laufbahn und vermittelt zugleich Qua-
lifi kationen für außeruniversitäre Berufsfelder wie (vor)schulischer und außerschulischer 
Sprachvermittlung, Kommunikationsberatung und -training, Buch und Medien, Kulturma-
nagement, Politik und Verwaltung, Wirtschaft, Rechts- und Gesundheitswesen sowie in- und 
ausländischer Bildung – d. h. eine Expertise in allen Praxisbereichen, in denen sprachlichem 
Handeln besondere Bedeutung zukommt. 

Zu § 1 Absatz 3

Es wird der akademische Grad Master of Arts (M.A.) verliehen. 

Zu § 1 Absatz 4

Die Durchführung des Studiengangs erfolgt durch die Fakultät für Geisteswissenschaften.

Zu § 4 Studien- und Prüfungsaufbau, Module und Leistungspunkte (LP) 

Zu § 4 Absätze 2 und 3

1. Module für den Masterstudiengang Germanistische Linguistik im Umfang von 
100 LP

a) Im Pfl ichtbereich (40 LP) sind folgende Pfl ichtmodule zu besuchen:
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- Modul GL-M1: Sprachtheorie (10 LP)
- Modul GL-M2: Linguistische Empirie (10 LP)
- Modul GL-M3: Aspekte des Deutschen (10 LP)
- Modul GL-M4: Sprache - Gesellschaft - Praxis (10 LP)
b)  Im Profi lbereich (30 LP) kann eines der folgenden Profi le (I/II/III) gewählt werden, 

in dem auch die Abschlussarbeit geschrieben wird. Es sind die entsprechenden 
Pfl ichtmodule im Umfang von insgesamt 30 LP zu besuchen.

Profi l I Linguistik des Deutschen
- Modul GL-M5: Diskurse und Texte (10 LP)
- Modul GL-M6: Fach-, Wirtschafts- und Wissenschaftskommunikation (10 LP)
- Modul GL-M7: Deutsch im Kontakt und Kontext anderer Sprachen (10 LP)
Profi l II Deutsch als Fremdsprache / Interkulturelle Sprachwissenschaft
- Modul GL-M8: Sprachwissenschaftliche Theorien und Probleme von Deutsch als 

Fremd- und Zweitsprache (10 LP)
- Modul GL-M9: Interkulturalität und Mehrsprachigkeit (10 LP)
- Modul GL-M10: Medialität und Interkulturalität aus sprachwissenschaftlicher Sicht 

(10 LP)
Profi l III Niederdeutsch
- Modul GL-M11: Regionale Varietäten (10 LP)
- Modul GL-M12: Regionale Sprachgeschichte (10 LP)
- Modul GL-M13: Regionalkultur (10 LP)
c) Im vierten Semester ist das Abschlussmodul GL-M14 in einem Umfang von 30 LP 

zu belegen. Es umfasst die Anfertigung einer Masterarbeit, eine mündliche Prüfung 
und ein Examenskolloquium.

2. Module im freien Wahlbereich im Umfang von 20 LP
Im freien Wahlbereich können die Studierenden entweder ihre Kenntnisse interdiszi-
plinär ergänzen und erweitern, indem sie Module oder Lehrveranstaltungen aus dem 
Wahlangebot anderer Studiengänge der Universität Hamburg absolvieren und/oder 
ihre Kenntnisse im Fach Germanistische Linguistik über das Pfl icht- und Wahl-
pfl ichtprogramm hinaus ergänzen und vertiefen.

Zusätzliche Lehrveranstaltungen des Wahlbereichs im Masterstudiengang Ger-
manistische Linguistik, die nicht Teil eines Moduls sind, schließen mit einer Prü-
fungsleistung nach § 13 Absatz 4 ab. Die konkrete Prüfungsart wird zu Beginn des 
Semesters von den Lehrenden bekannt gegeben. Der Arbeitsaufwand für eine Lehr-
veranstaltung des Wahlbereichs entspricht 4 LP. Werden Module belegt, so gelten die 
Angaben der jeweiligen Modulbeschreibungen..
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Zu § 4 Absatz 5

Der Studiengang Germanistische Linguistik kann unter Beachtung der nachfolgenden Grund-
sätze für die Studienplanung im Teilzeitstudium absolviert werden. Hierfür sind die nachfol-
genden Regelungen zu beachten:

(1) Teilzeitstudierende müssen ihren veränderten Studierendenstatus unverzüglich der 
Prüfungsstelle mitteilen (Bescheinigung des Zentrums für Studierende). Der verän-
derte Status wird von der Prüfungsstelle vermerkt.

(2) Bei einem Teilzeitstudium müssen im Regelfall die für das Vollzeitstudium in den 
Fachspezifi schen Bestimmungen vorgesehenen Module und Leistungspunkte (30 
LP) eines Fachsemesters in zwei Hochschulsemestern absolviert werden. Die im 
Vollzeitstudium vorgesehene verbindliche Abfolge der Module ist im Regelfall 
einzuhalten.

(3) Lehrveranstaltungen, die nur im Jahresturnus angeboten werden, sollen bei der er-
sten Möglichkeit absolviert werden.

(4) In besonders begründeten Härtefällen bzw. bei atypischen Studienverläufen können 
Teilzeitstudierende mit den jeweiligen Studienfachberatern und mit Zustimmung des 
Prüfungsausschusses verbindliche individuelle Studienvereinbarungen treffen.

Zu § 4 Absatz 6

Das Studium darf nicht später aufgenommen werden als drei Wochen nach Vorlesungsbeginn.

Zu § 5 Lehrveranstaltungsarten

Zu § 5 Satz 3

Unterrichtssprache ist deutsch.

Zu § 5 Satz 4

Für alle Lehrveranstaltungen besteht Anwesenheitspfl icht.

Zu § 8 Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen

Zu § 8 Absatz 6

Die Anrechnung wird versagt, wenn mehr als die Hälfte der Modulprüfungen oder die Master-
arbeit anerkannt werden soll.

Zu § 10 Fristen für Modulprüfungen und Wiederholung von Modulprüfungen

Zu § 10 Absatz 1

Für jede Modulprüfung muss die erste Prüfungsmöglichkeit wahrgenommen werden.
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Zu § 10 Absatz 2
In der Studienfachberatung in der Einführungsphase gemäß § 3 Absatz 1 wird ein individueller 
Studienplan vereinbart, mit dem sichergestellt wird, dass 30 LP je Semester studiert werden. 
Es wird ebenso geklärt, in welcher Reihenfolge die einzelnen Module und Wahlpfl ichtmodule 
studiert werden.

Zu § 14  Masterarbeit

Zu § 14 Absatz 2

Für die Zulassung zur Masterarbeit müssen die in den Fachspezifi schen Bestimmungen zu § 4 
Absätze 2 und 3 genannten Pfl ichtmodule erfolgreich absolviert werden. Die Anzahl der in den 
Fachmodulen zu erwerbenden LP beträgt insgesamt 70 LP. 

Zu § 14 Absatz 7 Satz 1

Die Bearbeitungszeit der Masterarbeit beträgt 5 Monate und wird mit 25 LP kreditiert.

Zu § 15 Bewertung der Prüfungsleistungen

Zu § 15 Absatz 3 Satz 5 

Bei Modulprüfungen, die sich aus mehreren Teilprüfungsleistungen zusammensetzen, errech-
net sich die Gesamtnote der Modulprüfung (außer Abschlussmodul) aus dem arithmetischen 
Mittel der Noten der einzelnen Prüfungsleistungen. Die Gesamtnote der Modulprüfung im Ab-
schlussmodul ergibt sich aus dem mittels Leistungspunkten gewichteten Mittel der Noten für 
die Teilleistungen (mündliche Prüfung / Masterarbeit).

Zu § 15 Absatz 3 Satz 9 

Bei der Bildung der Gesamtnote für die Masterprüfung tragen die Prüfungsleistungen der Mo-
dule im Pfl icht- und im Profi lbereich zu 75 %, das Ergebnis des Abschlussmoduls zu 25 % zur 
Endnote bei. 

Zu § 15 Absatz 3 Satz 10 

Die Ergebnisse der Prüfungen und Teilprüfungen, die im freien Wahlbereich abgelegt wurden, 
werden bei der Bildung der Gesamtnote nicht berücksichtigt. 



34

ANHANG

Modul im Pflichtbereich des MA-Studiengangs Germanistische Linguistik
MODULTYP: Pflichtmodul
TITEL: Sprachtheorie (GL-M1)

Qualifi kationsziele vertiefte Kenntnisse verschiedener Sprachtheorien und wissenschaftstheore-
tischer Diskussionen;
systematische und produktive Nutzung von Kategorien und Methoden; for-
schungsbezogene theoretische Kenntnisse disziplinärer und interdisziplinärer Art

Inhalte sprachwissenschaftliche, philosophische, psychologische, soziologische und bio-
logische Konzepte und Theorien von Sprache; Sprachtheorien bezogen auf das 
Deutsche und auf Sprachen allgemein; grammatische, semantische und pragma-
tische Theorien und ihre Integration; formale und funktionale Systematisie-
rungen und Modellierungen; Alltagswissen versus wissenschaftliches Wissen 
über Sprache 

Lehrformen Vorlesung oder Seminar (2 SWS)
Seminar (2 SWS)

Unterrichtssprache deutsch
Voraussetzungen für die 
Teilnahme

keine

Verwendbarkeit des Moduls Das Modul ist Bestandteil des MA-Studiengangs Germanistische Linguistik.
Art, Voraussetzungen und 
Sprache der Modulprüfung

Voraussetzung zur Anmeldung zur Modulprüfung: regelmäßige, aktive Teilnahme 
an den oben genannten Veranstaltungen
Art der Prüfung: in einem der Seminare: Hausarbeit (ca. 20 Seiten)
Sprache der Modulprüfung: deutsch

Arbeitsaufwand in den ein-
zelnen Modulteilen

(Seminar [mit Hausarbeit] 7 Leistungspunkte)
(Vorlesung / Seminar [ohne Hausarbeit]  3 Leistungspunkte)

Gesamtarbeitsaufwand des 
Moduls

10 Leistungspunkte

Häufi gkeit des Angebots mindestens jedes zweite Semester
Dauer ein Semester

II. Modulbeschreibungen

Der Masterstudiengang Germanistische Linguistik besteht aus folgenden Modulen:

1. Module im Pfl ichtbereich
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Modul im Pflichtbereich des MA-Studiengangs Germanistische Linguistik
MODULTYP: Pflichtmodul
TITEL: Linguistische Empirie (GL-M2)

Qualifi kationsziele professionelle Vertrautheit mit verschiedenen Formen der linguistischen Empirie; 
Kompetenz im Entwurf empirischer Forschungsdesigns

Inhalte Transkriptionssysteme in ihrer Struktur, Gegenstandsbezogenheit und Ausbau-
potenz; Medienunterstützung und elektronische Programme; Techniken der Feld-
forschung; quantitative und qualitative linguistische Empirie; Korpuslinguistik; 
Relation von Empirie und Theorie von Sprache; Didaktisierungspotentiale und 
Anwendungspraxen 

Lehrformen Seminar (2 SWS)
Übung (2 SWS)

Unterrichtssprache deutsch
Voraussetzungen für die 
Teilnahme

keine

Verwendbarkeit des Moduls Das Modul ist Bestandteil des MA-Studiengangs Germanistische Linguistik.
Art, Voraussetzungen und 
Sprache der Modulprüfung

Voraussetzung zur Anmeldung zur Modulprüfung: regelmäßige, aktive Teilnahme 
an den oben genannten Veranstaltungen
Art der Prüfung: Seminar: Hausarbeit (exemplarische Anwendung)
Sprache der Modulprüfung: deutsch

Arbeitsaufwand in den ein-
zelnen Modulteilen

(Seminar  7 Leistungspunkte)
(Übung 3 Leistungspunkte)

Gesamtarbeitsaufwand des 
Moduls

10 Leistungspunkte

Häufi gkeit des Angebots mindestens jedes zweite Semester
Dauer ein Semester
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Modul im Pflichtbereich des MA-Studiengangs Germanistische Linguistik
MODULTYP: Pflichtmodul
TITEL: Aspekte des Deutschen (GL-M3)

Qualifi kationsziele vertiefte Kompetenzen in der Analyse von Grammatik und Pragmatik des Deut-
schen; Kenntnisse von Formen und Funktionen einer Einzelsprache, exempla-
risch und vergleichend

Inhalte linguistische Analysen wesentlicher sprachlicher Phänomene des Deutschen aus 
systematischer und kommunikativer Perspektive; Gemeinsamkeiten und Diffe-
renzen von Mündlichkeit und Schriftlichkeit; verbale und nonverbale Kommuni-
kation; Spracherwerb; Phänomene des Sprachwandels; Gegenstände sprachpoli-
tischer und medialer Modifi kationen und Normierung 

Lehrformen Vorlesung oder Seminar (2 SWS)
Seminar (2 SWS)

Unterrichtssprache deutsch
Voraussetzungen für die 
Teilnahme

keine

Verwendbarkeit des Moduls Das Modul ist Bestandteil des MA-Studiengangs Germanistische Linguistik.
Art, Voraussetzungen und 
Sprache der Modulprüfung

Voraussetzung zur Anmeldung zur Modulprüfung: 
regelmäßige, aktive Teilnahme an den oben genannten Veranstaltungen
Art der Prüfung: in einem der Seminare: Hausarbeit (ca. 20 Seiten)
Sprache der Modulprüfung: deutsch

Arbeitsaufwand in den ein-
zelnen Modulteilen

(Seminar [mit Hausarbeit] 7 Leistungspunkte)
(Vorlesung / Seminar [ohne Hausarbeit]  3 Leistungspunkte)

Gesamtarbeitsaufwand des 
Moduls

10 Leistungspunkte

Häufi gkeit des Angebots mindestens jedes zweite Semester
Dauer ein Semester
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Modul im Pflichtbereich des MA-Studiengangs Germanistische Linguistik
MODULTYP: Pflichtmodul
TITEL: Sprache – Gesellschaft – Praxis (GL-M4)

Qualifi kationsziele vertiefte Kompetenzen in der Analyse des Zusammenhangs von Sprache und Ge-
sellschaft sowie sprachlicher Kommunikation in verschiedenen Verwendungszu-
sammenhängen; Kenntnisse funktionaler sprachlicher Vielfalt 

Inhalte Sprache in ihrer Gesellschaftlichkeit, Historizität und Medialität; Vielfalt sprach-
licher Stile und Varietäten; Zusammenhang von Sprachgebrauch und Sprach-
struktur; praktische und situative Bedingtheit von Sprache; alltägliche, institutio-
nelle, mediale, rituelle und literarische Sprache

Lehrformen Vorlesung oder Seminar (2 SWS)
Seminar (2 SWS)

Unterrichtssprache deutsch
Voraussetzungen für die 
Teilnahme

keine

Verwendbarkeit des Moduls Das Modul ist Bestandteil des MA-Studiengangs Germanistische Linguistik.
Art, Voraussetzungen und 
Sprache der Modulprüfung

Voraussetzung zur Anmeldung zur Modulprüfung: 
regelmäßige, aktive Teilnahme an den oben genannten Veranstaltungen
Art der Prüfung: in einem der Seminare: Hausarbeit (ca. 20 Seiten)
Sprache der Modulprüfung: deutsch

Arbeitsaufwand in den ein-
zelnen Modulteilen

(Seminar [mit Hausarbeit] 7 Leistungspunkte)
(Vorlesung / Seminar [ohne Hausarbeit]  3 Leistungspunkte)

Gesamtarbeitsaufwand des 
Moduls

10 Leistungspunkte

Häufi gkeit des Angebots mindestens jedes zweite Semester
Dauer ein Semester
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2. Module in den Profi lbereichen I / II / III

a) Profi l I Linguistik des Deutschen

Modul im Profilbereich des MA-Studiengangs Germanistische Linguistik
MODULTYP: Pflichtmodul im Profilbereich Linguistik des Deutschen
TITEL: Diskurse und Texte (GL-M5)

Qualifi kationsziele analytische und professionelle praktische Expertise in diskursiver und textueller 
Kommunikation im Deutschen für alle relevanten Verwendungsbereiche und me-
dialen Zusammenhänge

Inhalte Probleme der Typologie und inneren Struktur von Texten und Diskursen; Text- 
und Diskurssyntax; pragmatische Forschungen; Erwerb von diskursiven und tex-
tuellen Fähigkeiten; Institutionelle und Medien-Kommunikation; literarische 
Texte und Diskurse aus linguistischer Sicht; Stilistik und Rhetorik; historische 
und soziale Differenzierungen und (inter-)kulturelle Adaptierungen

Lehrformen Vorlesung oder Seminar (2 SWS)
Seminar (2 SWS)

Unterrichtssprache deutsch
Voraussetzungen für die 
Teilnahme

keine

Verwendbarkeit des Moduls Das Modul ist Bestandteil des MA-Studiengangs Germanistische Linguistik.
Art, Voraussetzungen und 
Sprache der Modulprüfung

Voraussetzung zur Anmeldung zur Modulprüfung: regelmäßige, aktive Teilnahme 
an den oben genannten Veranstaltungen
Art der Prüfung: in einem der Seminare: Hausarbeit (ca. 20 Seiten)
Sprache der Modulprüfung: deutsch

Arbeitsaufwand in den ein-
zelnen Modulteilen

(Seminar [mit Hausarbeit] 7 Leistungspunkte)
(Vorlesung / Seminar [ohne Hausarbeit]  3 Leistungspunkte)

Gesamtarbeitsaufwand des 
Moduls

10 Leistungspunkte

Häufi gkeit des Angebots mindestens jedes zweite Semester
Dauer ein Semester
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Modul im Profilbereich des MA-Studiengangs Germanistische Linguistik
MODULTYP: Pflichtmodul im Profilbereich Linguistik des Deutschen
TITEL: Fach-, Wirtschafts- und Wissenschaftskommunikation (GL-M6)

Qualifi kationsziele analytische und professionelle praktische Expertise in verschiedenen Arten und 
Formen der Fachkommunikation und insbesondere in Wirtschafts- und Wissen-
schaftskommunikation

Inhalte Theorien und Probleme der Fachkommunikation; empirisch basierte Forschungen 
zu schulischer, medizinischer, juristischer, politischer, Verwaltungs- und Medien-
kommunikation; universitäre Lehr-Lerndiskurse und Wissenschaftskommunika-
tion; Wirtschaftskommunikation aus linguistischer Sicht; ein- und mehrsprachige 
Kommunikation; Angewandte Linguistik

Lehrformen Vorlesung oder Seminar (2 SWS)
Seminar (2 SWS)

Unterrichtssprache deutsch
Voraussetzungen für die 
Teilnahme

keine

Verwendbarkeit des Moduls Das Modul ist Bestandteil des MA-Studiengangs Germanistische Linguistik.
Art, Voraussetzungen und 
Sprache der Modulprüfung

Voraussetzung zur Anmeldung zur Modulprüfung: regelmäßige, aktive Teilnahme 
an den oben genannten Veranstaltungen
Art der Prüfung: in einem der Seminare: Hausarbeit (ca. 20 Seiten)
Sprache der Modulprüfung: deutsch

Arbeitsaufwand in den ein-
zelnen Modulteilen

(Seminar [mit Hausarbeit] 7 Leistungspunkte)
(Vorlesung / Seminar [ohne Hausarbeit]  3 Leistungspunkte)

Gesamtarbeitsaufwand des 
Moduls

10 Leistungspunkte

Häufi gkeit des Angebots mindestens jedes zweite Semester
Dauer ein Semester
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Modul im Profilbereich des MA-Studiengangs Germanistische Linguistik
MODULTYP: Pflichtmodul im Profilbereich Linguistik des Deutschen
TITEL: Deutsch im Kontakt und Kontext anderer Sprachen (GL-M7)

Qualifi kationsziele Kenntnisse von typologischen Eigenschaften des Deutschen und von Verände-
rungen des Deutschen unter Kontaktbedingungen, Refl exion sprachpolitischer 
und sprachvermittelnder Aufgaben

Inhalte Deutsch, kontrastiv und typologisch; Kontaktsprachen des Deutschen aus allge-
mein linguistischer und germanistischer Sicht; historischer und gegenwärtiger 
Wandel von Sprachstruktur, Lexik und Kommunikationsform; Sprachpolitik des 
Deutschen; Deutsch in der EU und in Europa; Deutsch als Hochsprache, Litera-
tursprache, Ausbildungssprache, Wissenschaftssprache; Sprache – kulturelles 
Gedächtnis – Identität; Sprache und Nation; Chancen und Probleme der Sprach-
vermittlung in mehrsprachigen Gesellschaften; kognitive Dimensionen von 
Sprachkontakt und Mehrsprachigkeit; Übersetzungsprobleme

Lehrformen Vorlesung oder Seminar (2 SWS)
Seminar (2 SWS)

Unterrichtssprache deutsch
Voraussetzungen für die 
Teilnahme

keine

Verwendbarkeit des Moduls Das Modul ist Bestandteil des MA-Studiengangs Germanistische Linguistik.
Art, Voraussetzungen und 
Sprache der Modulprüfung

Voraussetzung zur Anmeldung zur Modulprüfung: regelmäßige, aktive Teilnahme 
an den oben genannten Veranstaltungen
Art der Prüfung: in einem der Seminare: Hausarbeit (ca. 20 Seiten)
Sprache der Modulprüfung: deutsch

Arbeitsaufwand in den ein-
zelnen Modulteilen

(Seminar [mit Hausarbeit] 7 Leistungspunkte)
(Vorlesung / Seminar [ohne Hausarbeit]  3 Leistungspunkte)

Gesamtarbeitsaufwand des 
Moduls

10 Leistungspunkte

Häufi gkeit des Angebots mindestens jedes zweite Semester
Dauer ein Semester
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b) Profi l II Deutsch als Fremdsprache / Interkulturelle Sprachwissenschaft

Modul im Profilbereich des MA-Studiengangs Germanistische Linguistik
MODULTYP: Pflichtmodul im Profilbereich 
Deutsch als Fremdsprache / Interkulturelle Sprachwissenschaft
TITEL: Sprachwissenschaftliche Theorien und Probleme von Deutsch als Fremd- und 
Zweitsprache (GL-M8)

Qualifi kationsziele vertiefte Kenntnisse in Theorien zum Zusammenhang von Sprache und Kultur; 
Refl exion einzelner Phänomenbereiche von Kulturalität und Interkulturalität, 
forschungsbezogene theoretische Kenntnisse disziplinärer und interdisziplinärer 
Art

Inhalte sprachwissenschaftliche, philosophische, psychologische und soziologische 
Konzepte und Theorien zum Zusammenhang von Sprache und Kultur; Sprache 
und Kinesik als Medium kulturellen und interkulturellen Handelns (Höfl ichkeit, 
Missverständnisse/ Verständnissicherung, Fremd- und Selbstkategorisierungen, 
Interkulturen etc.)

Lehrformen Vorlesung oder Seminar (2 SWS)
Seminar (2 SWS)

Unterrichtssprache deutsch
Voraussetzungen für die 
Teilnahme

keine

Verwendbarkeit des Moduls Das Modul ist Bestandteil des MA-Studiengangs Germanistische Linguistik.
Art, Voraussetzungen und 
Sprache der Modulprüfung

Voraussetzung zur Anmeldung zur Modulprüfung: regelmäßige, aktive Teilnahme 
an den oben genannten Veranstaltungen
Art der Prüfung: in einem der Seminare: Hausarbeit (ca. 20 Seiten)
Sprache der Modulprüfung: deutsch

Arbeitsaufwand in den ein-
zelnen Modulteilen

(Seminar [mit Hausarbeit] 7 Leistungspunkte)
(Vorlesung / Seminar [ohne Hausarbeit]  3 Leistungspunkte)

Gesamtarbeitsaufwand des 
Moduls

10 Leistungspunkte

Häufi gkeit des Angebots mindestens jedes zweite Semester
Dauer ein Semester
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Modul im Profilbereich des MA-Studiengangs Germanistische Linguistik
MODULTYP: Pflichtmodul im Profilbereich 
Deutsch als Fremdsprache / Interkulturelle Sprachwissenschaft
TITEL: Interkulturalität und Mehrsprachigkeit (GL-M9)

Qualifi kationsziele vertiefte Kenntnisse in Sprachtheorien, die individuelle und gesellschaftliche 
Mehrsprachigkeit berücksichtigen; Refl exion einzelner Phänomenbereiche von 
Interkulturalität und Mehrsprachigkeit; forschungsbezogene theoretische Kennt-
nisse disziplinärer und interdisziplinärer Art

Inhalte sprachwissenschaftliche, soziologische, philosophische und psychologische 
Konzepte und Theorien von Sprachenwahl, Sprachkontakt, sprachkontaktindu-
ziertem Sprachwandel, Sprachmischungsphänomenen und dem Entstehen mehr-
sprachiger Varietäten sowie Pidgin- und Kreolsprachen; Formen mehrsprachiger 
und interkultureller Kommunikation (rezeptive Mehrsprachigkeit, Dolmetschen 
und Übersetzen, lingua-franca-Kommunikation, Lernersprachen)

Lehrformen Vorlesung oder Seminar (2 SWS)
Seminar (2 SWS)

Unterrichtssprache deutsch
Voraussetzungen für die 
Teilnahme

keine

Verwendbarkeit des Moduls Das Modul ist Bestandteil des MA-Studiengangs Germanistische Linguistik.
Art, Voraussetzungen und 
Sprache der Modulprüfung

Voraussetzung zur Anmeldung zur Modulprüfung: regelmäßige, aktive Teilnahme 
an den oben genannten Veranstaltungen
Art der Prüfung: in einem der Seminare: Hausarbeit (ca. 20 Seiten)
Sprache der Modulprüfung: deutsch

Arbeitsaufwand in den ein-
zelnen Modulteilen

(Seminar [mit Hausarbeit] 7 Leistungspunkte)
(Vorlesung / Seminar [ohne Hausarbeit]  3 Leistungspunkte)

Gesamtarbeitsaufwand des 
Moduls

10 Leistungspunkte

Häufi gkeit des Angebots mindestens jedes zweite Semester
Dauer ein Semester
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Modul im Profilbereich des MA-Studiengangs Germanistische Linguistik
MODULTYP: Pflichtmodul im Profilbereich 
Deutsch als Fremdsprache / Interkulturelle Sprachwissenschaft
TITEL: Medialität und Interkulturalität aus sprachwissenschaftlicher Sicht (GL-M10)

Qualifi kationsziele vertiefte Kenntnisse in Sprachtheorien, die sich mit der medialen Charakteristik 
des Sprachgebrauchs sowie mit unterschiedlichen Schriftsystemen beschäftigen; 
Refl exion einzelner Phänomenbereiche von Medialität und Interkulturalität; for-
schungsbezogene Kenntnisse disziplinärer und interdisziplinärer Art

Inhalte sprachwissenschaftliche, soziologische, philosophische und psychologische Kon-
zepte und Theorien von Medialität und Interkulturalität; Formen medialer Kom-
munikation interkulturell und sprachvergleichend (Texte, Diskurse, Formen tech-
nikunterstützter Kommunikation, Nutzung sowie Gestaltung von Bildern, 
Abbildungen und Filmen)

Lehrformen Vorlesung oder Seminar (2 SWS)
Seminar (2 SWS)

Unterrichtssprache deutsch
Voraussetzungen für die 
Teilnahme

keine

Verwendbarkeit des Moduls Das Modul ist Bestandteil des MA-Studiengangs Germanistische Linguistik.
Art, Voraussetzungen und 
Sprache der Modulprüfung

Voraussetzung zur Anmeldung zur Modulprüfung: regelmäßige, aktive Teilnahme 
an den oben genannten Veranstaltungen
Art der Prüfung: in einem der Seminare: Hausarbeit (ca. 20 Seiten)
Sprache der Modulprüfung: deutsch

Arbeitsaufwand in den ein-
zelnen Modulteilen

(Seminar [mit Hausarbeit] 7 Leistungspunkte)
(Vorlesung / Seminar [ohne Hausarbeit]  3 Leistungspunkte)

Gesamtarbeitsaufwand des 
Moduls

10 Leistungspunkte

Häufi gkeit des Angebots mindestens jedes zweite Semester
Dauer ein Semester
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c) Profi lbereich III Niederdeutsch

Modul im Profilbereich des MA-Studiengangs Germanistische Linguistik
MODULTYP: Pflichtmodul im Profilbereich Niederdeutsch
TITEL: Regionale Varietäten (GL-M11)

Qualifi kationsziele vertiefte Kompetenz in der Analyse sprachlicher Strukturen des Neuniederdeut-
schen; Kompetenzen in der Analyse kommunikativer Strukturen im norddeut-
schen Varietätenspektrum; weiterführende Kenntnisse der Dialektgeographie; 
weiterführende Kenntnisse in Theorien und Methoden der Dialektologie und der 
empirischen Sprachforschung

Inhalte sprachliche Strukturen des Neuniederdeutschen; diasituative und diatopische Va-
rianz; Theorien und Methoden der Dialektologie und der empirischen Sprachfor-
schung

Lehrformen Vorlesung oder Seminar (2 SWS)
Seminar (2 SWS)

Unterrichtssprache deutsch
Voraussetzungen für die 
Teilnahme

keine

Verwendbarkeit des Moduls Das Modul ist Bestandteil des MA-Studiengangs Germanistische Linguistik.
Art, Voraussetzungen und 
Sprache der Modulprüfung

Voraussetzung zur Anmeldung zur Modulprüfung: regelmäßige, aktive Teilnahme 
an den oben genannten Veranstaltungen
Art der Prüfung: in einem der Seminare: Hausarbeit (ca. 20 Seiten)
Sprache der Modulprüfung: deutsch

Arbeitsaufwand in den ein-
zelnen Modulteilen

(Seminar [mit Hausarbeit] 7 Leistungspunkte)
(Vorlesung / Seminar [ohne Hausarbeit]  3 Leistungspunkte)

Gesamtarbeitsaufwand des 
Moduls

10 Leistungspunkte

Häufi gkeit des Angebots mindestens jedes zweite Semester
Dauer ein Semester
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Modul im Profilbereich des MA-Studiengangs Germanistische Linguistik
MODULTYP: Pflichtmodul im Profilbereich Niederdeutsch
TITEL: Regionale Sprachgeschichte (GL-M12)

Qualifi kationsziele vertiefte Kompetenz in der Analyse historischer Sprachzeugnisse in ihren struk-
turellen Ausformungen und in ihren gesellschaftlichen Bezügen; weiterführende 
Kenntnisse der regionalen, insbesondere der niederdeutschen Sprachgeschichte; 
weiterführende Kenntnisse in Theorien und Methoden der historischen Sprach-
wissenschaft 

Inhalte sprachliche Strukturen historischer Sprachstufen, insbes. des Mittelniederdeut-
schen; mittelalterliche und frühneuzeitliche Textsorten in gesellschaftlichen Be-
zügen; regionale Sprachgeschichte; Theorien und Methoden der historischen 
Sprachwissenschaft

Lehrformen Vorlesung oder Seminar (2 SWS)
Seminar (2 SWS)

Unterrichtssprache deutsch
Voraussetzungen für die 
Teilnahme

keine

Verwendbarkeit des Moduls Das Modul ist Bestandteil des MA-Studiengangs Germanistische Linguistik.
Art, Voraussetzungen und 
Sprache der Modulprüfung

Voraussetzung zur Anmeldung zur Modulprüfung: regelmäßige, aktive Teilnahme 
an den oben genannten Veranstaltungen
Art der Prüfung: in einem der Seminare: Hausarbeit (ca. 20 Seiten)
Sprache der Modulprüfung: deutsch

Arbeitsaufwand in den ein-
zelnen Modulteilen

(Seminar [mit Hausarbeit] 7 Leistungspunkte)
(Vorlesung / Seminar [ohne Hausarbeit]  3 Leistungspunkte)

Gesamtarbeitsaufwand des 
Moduls

10 Leistungspunkte

Häufi gkeit des Angebots mindestens jedes zweite Semester
Dauer ein Semester
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Modul im Profilbereich des MA-Studiengangs Germanistische Linguistik
MODULTYP: Pflichtmodul im Profilbereich Niederdeutsch
TITEL: Regionalkultur (GL-M13)

Qualifi kationsziele vertiefte Kompetenz in der Analyse regionaler Kultur in ihren medialen Ausfor-
mungen; Kenntnisse der spezifi schen Regionalkultur in niederdeutscher Sprache; 
Kenntnisse in Theorien und Methoden der Kultur- und Medienwissenschaften

Inhalte Formen und Funktionen regionaler Kultur und ihre medialen Ausformungen; 
Theorien und Methoden der Kultur- und Medienwissenschaften

Lehrformen Vorlesung oder Seminar (2 SWS)
Seminar (2 SWS)

Unterrichtssprache deutsch
Voraussetzungen für die 
Teilnahme

keine

Verwendbarkeit des Moduls Das Modul ist Bestandteil des MA-Studiengangs Germanistische Linguistik.
Art, Voraussetzungen und 
Sprache der Modulprüfung

Voraussetzung zur Anmeldung zur Modulprüfung: regelmäßige, aktive Teilnahme 
an den oben genannten Veranstaltungen
Art der Prüfung: in einem der Seminare: Hausarbeit (ca. 20 Seiten)
Sprache der Modulprüfung: deutsch

Arbeitsaufwand in den ein-
zelnen Modulteilen

(Seminar [mit Hausarbeit] 7 Leistungspunkte)
(Vorlesung / Seminar [ohne Hausarbeit]  3 Leistungspunkte)

Gesamtarbeitsaufwand des 
Moduls

10 Leistungspunkte

Häufi gkeit des Angebots mindestens jedes zweite Semester
Dauer ein Semester
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3. Abschlussmodul

Abschlussmodul im MA-Studiengang Germanistische Linguistik
MODULTYP: Pflichtmodul 
TITEL: Abschlussmodul (GL-M14)

Qualifi kationsziele Fähigkeit zur selbständigen Erarbeitung wissenschaftlicher Gegenstandsbereiche 
sowie ihrer systematischen Darlegung in einem Fachgespräch (mündliche Prü-
fung); Fähigkeit, ein umfangreiches Problemfeld der germanistischen Linguistik 
in einer wissenschaftlichen Abhandlung (Masterarbeit) vertieft systematisch und 
kritisch zu bearbeiten

Inhalte Vorbereitung und Verfassen der Masterarbeit;
Vorbereitung und Ablegen der mündlichen Abschlussprüfung

Lehrformen Kolloquium (1 SWS)
Unterrichtssprache deutsch
Voraussetzungen für die 
Teilnahme

erfolgreiche Teilnahme an allen Pfl ichtmodulen des MA-Studiengangs Germani-
stische Linguistik

Verwendbarkeit des Moduls Das Modul ist Bestandteil des MA-Studiengangs Germanistische Linguistik.
Art, Voraussetzungen und 
Sprache der Modulprüfung

Art der Prüfung: Masterarbeit (ca. 80 Seiten; 5 Monate) 
und mündliche Prüfung (45 Minuten)
Sprache der Modulprüfung: deutsch

Arbeitsaufwand in den ein-
zelnen Modulteilen

Examenskolloquium 1 Leistungspunkt
Masterarbeit 25 Leistungspunkte
mündliche Prüfung 4 Leistungspunkte

Gesamtarbeitsaufwand des 
Moduls

30 Leistungspunkte

Häufi gkeit des Angebots in jedem Semester
Dauer ein Semester
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Zu § 23  In-Kraft-Treten
Diese Fachspezifi schen Bestimmungen treten am Tage nach der Genehmigung durch das Prä-
sidium der Universität in Kraft. Sie gelten erstmals für Studierende, die ihr Studium zum 
Winter semester 2008/2009 aufnehmen.

Hamburg, den 20. August 2009
Universität Hamburg
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